
Bedingungen zur Inhaltsversicherung - Heilwesen



Pauschaldeklaration Inhalt – Plus A01325/30

Die nachstehenden Bestimmungen gelten nur für die Sachen und Gefahren, für die Versicherungsschutz beantragt und 
beurkundet ist. Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß Teil B § 4 Nr. 1 VGIB 2014 nicht be-
antragt und im Versicherungsschein nicht genannt ist, entfallen die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen. 

Die Pauschaldeklaration definiert nicht die versicherten Gefahren. 

Alle unter II. genannten und als versichert vereinbarten Kosten und Sachen sind je Versicherungsfall und versicherte Ge-
fahr, unter Berücksichtigung der jeweiligen Höchstentschädigungsgrenzen und Selbstbehalte, in der Addition (summa-
risch) bis zur Höhe der Versicherungssumme für die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung und Vor-
räte/Waren zusätzlich versichert. 

Versicherbare Gefahren 
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I. Erweiterung des Versicherungsschutzes und Ent-
schädigungsgrenzen 
Ist Versicherung der nebenstehenden Gefahren vereinbart, 
sind im Rahmen der Versicherungssumme, soweit dies 
vereinbart ist bis zu den genannten Entschädigungsgrenzen, 
folgende Gefahren, Schäden und Sachen versichert: 

siehe 
VGIB 2014 
Teil B 

Pl us 

Gefahren und Schäden 

       1. Schäden durch betriebsbedingt vorhandene radioaktive Isotope § 4 Nr. 3 c) 
 2. Schäden durch Kriegsmunition (Blindgänger) § 4 Nr. 5 
 3. Implosion § 5 Nr. 4 
 4. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges § 5 Nr. 5 
 5. Überspannungsschäden durch Blitzschlag unter Einschluss

von Folgeschäden, Selbstbehalt 250 Euro
§ 5 Nr. 6 

 6. Ertragsausfall: Überspannungsschäden durch Blitzschlag unter
Einschluss von Folgeschäden, Selbstbehalt 250 Euro

§ 5 Nr. 6 

 7. Verderb von Lebensmitteln in Tiefkühlgeräten und Medikamen-
ten in Kühlgeräten bei Ausfall der öffentlichen Stromversorgung 

§ 5 Nr. 7 bis 1.500 Euro 

 8. Sengschäden (Selbstbehalt 500 Euro) § 5 Nr. 8 bis 20.000 Euro 

 9. Schäden durch Nutzfeuer oder Wärme zur Bearbeitung 

 
10. Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnli-

chen Erhitzungsanlagen sowie an deren Inhalt, auch wenn der
Brand innerhalb der Anlage ausbricht



 11. Einfacher Diebstahl von Firmenschildern unter der Vorausset-
zung, dass diese fest mit dem Gebäude verbunden sind

§ 6 Nr. 6 bis 2.000 Euro 

 12. Einfacher Diebstahl von Geschäftsfahrrädern § 6 Nr. 7 bis 1.500 Euro 

 13. Frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren und
Schläuchen

§ 7 Nr. 1 a) 

 14. Frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Einrichtungen
und Installationen

§ 7 Nr. 1 b) 
 15. Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten § 7 Nr. 2 

 
16. Nässeschäden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus

Warmwasser- oder Dampfheizung einschließlich Fußboden-
heizung

§ 7 Nr. 2 c) 

 17. Nässeschäden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus
Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen

§ 7 Nr. 2 d) 

 18. Nässeschäden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus
ortsfesten Wasserlöschanlagen

§ 7 Nr. 2 e) 

 19. Nässeschäden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus
Aquarien, Terrarien und Wasserbetten

§ 7 Nr. 2 f) 

 20. Nässeschäden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus
Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes

§ 7 Nr. 2 g) 

 21. Nässeschäden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus
Zisternen

§ 7 Nr. 2 h) 

S  6 2 4 9   0 7 / 2 0 1 4  b  1  von 6 = mitversichert



Versicherbare Gefahren    

F
eu

er
 

E
C

 
E

in
b

ru
ch

d
ie

b
st

ah
l 

L
ei

tu
n

g
sw

a
ss

er
 

S
tu

rm
/H

a
g

el
 

E
le

m
e

n
ta

r 
G

la
s

 
E

le
kt

ro
n

ik
/B

et
ri

eb
st

e
ch

n
ik

 
U

n
b

e
n

a
n

n
te

 G
ef

ah
re

n
 

T
ra

n
sp

o
rt

g
e

fa
h

re
n

 
B

et
ri

e
b

s
sc

h
li

eß
u

n
g

 

 
 
 
I. Erweiterung des Versicherungsschutzes und Ent-

schädigungsgrenzen 
Ist Versicherung der nebenstehenden Gefahren vereinbart, 
sind im Rahmen der Versicherungssumme, soweit dies 
vereinbart ist bis zu den genannten Entschädigungsgrenzen, 
folgende Gefahren, Schäden und Sachen versichert: 

 
 
 
siehe 
VGIB 2014 
Teil B 

( markiert 
Ausnahmen) 

 
 
 

Pl us 

           Gefahren und Schäden   

           22. Be- und Entladen (Selbstbehalt 10 %) § 14 Nr. 4 c)  

           
23. Notbremsung zur Vermeidung eines Unfalls 

(Selbstbehalt 20 %, mindestens 150 Euro) 
§ 14 Nr. 2 f)  

           Kosten   

           24. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens § 3 Nr. 1  

           
25. Mehrkosten durch Technologiefortschritt als Folge eines Versi-

cherungsfalles 
§ 18 Nr. 1 a)  

           
26. Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch behördliche 

Wiederherstellungsbeschränkungen (Selbstbehalt 20 %) 
§ 2 Nr. 2 d)  

           27. Sonderkosten für Gerüste und Kräne   

           28. Desinfektionskosten für Waren/Vorräte 
(nur, sofern Waren/Vorräte versichert sind) 

 § 2 Nr. 1 c) 
BB KBS  

           
29. Bruttolohn- und -gehaltsaufwendungen bei Tätigkeitsverboten 

(ohne Betriebsschließung) für die beschäftigten Personen bzw. 
des Betriebsinhabers für eine Ersatzkraft 

 § 2 Nr. 1 d) 
BB KBS 

bis zu 6 Wochen 
seit Anordnung, 

max. bis zur 
30-fachen Tages-

entschädigung 
           Sachen   

           30. In das Gebäude eingefügte Sachen § 1 Nr. 1  

           
31. Daten und Programme, die für die Grundfunktion versicherter 

Sachen notwendig sind (ohne böswillige Beschädigung) 
§ 1 Nr. 2 a)  

           

32. Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen als 
Folge eines Sachschadens am Datenträger, auf dem die 
Daten und Programme gespeichert waren 

§ 2 Nr. 1 c)  

           
33. Betriebsfremde und/oder höherwertige Waren und Vorräte 

(ausgenommen sind Wertsachen gemäß II.45.) 
§ 1 Nr. 1 c) 

10 % der Versi-
cherungssumme, 
max. 10.000 Euro

           
34. Dongles (Kopierschutzstecker) im Rahmen von Teil B § 1 Nr. 2 

VGIB 2014 
§ 1 Nr. 5 c)  

           
35. Sachen im Freien auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-

rungsort liegt 
§ 16 Nr. 2 e)  

           

36. Verluste an Waren und Vorräten (ausgenommen sind Wert-
sachen gemäß II.45.) durch 
a) Raub innerhalb des Versicherungsortes und des allseitig 

umfriedeten Grundstückes (Geschäftsberaubung) 

§ 6 Nr. 3  

           

b) Raub auf Transportwegen innerhalb der Europäischen 
Union sowie der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen unter 
der Voraussetzung, dass nicht mehrere Transporte gleich-
zeitig unterwegs sind (Transportberaubung) 

§ 6 Nr. 4 a) 
und Nr. 4 b)  

           
c) durch Erpressung, Betrug oder Diebstahl auf Transport-

wegen, wenn der Versicherungsnehmer bei den Transporten 
nicht persönlich mitwirkt 

§ 6 Nr. 4 c) bis 20.000 Euro 

           
37. Sachen unter Erdgleiche unterhalb der vorgeschriebenen Min-

destlagerhöhe von 12 cm 

§ 17 Nr. 2 e) 
aa) und 
Nr. 2 g) bb) 

bis 10.000 Euro 

           38. Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Kunststoff 
§ 1 Nr. 4 a) 
bb) und  
Nr. 4 a) dd) 

 

           39. Aquarien- und Terrarienscheiben § 1 Nr. 5 g) 
gg) 

 

           40. Kochflächen aus Glaskeramik  

S  6 2 4 9   0 7 / 2 0 1 4  b  2  von 6  = mitversichert 
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I. Erweiterung des Versicherungsschutzes und Ent-

schädigungsgrenzen 
Ist Versicherung der nebenstehenden Gefahren vereinbart, 
sind im Rahmen der Versicherungssumme, soweit dies 
vereinbart ist bis zu den genannten Entschädigungsgrenzen, 
folgende Gefahren, Schäden und Sachen versichert: 

 
 
 
siehe 
VGIB 2014 
Teil B 

 
 
 

Pl us 

           Sachen   

           

41. Außenversicherung innerhalb der Europäischen Union sowie 
der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen (Sachen auf Bau-
stellen, in Containern und Buden sind nicht versichert, Gebäu-
degebundenheit für Sturm/Hagel)  

§ 16 Nr. 3 100.000 Euro 

           

42. Außenversicherung innerhalb der Europäischen Union sowie 
der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen (Sachen auf Bau-
stellen, in Containern und Buden sind nicht versichert, Gebäu-
degebundenheit für Einbruchdiebstahl, Weitere Elementarge-
fahren) 

§ 16 Nr. 3 10.000 Euro 

           
43. Außenversicherung weltweit 

(Sachen auf Baustellen, in Containern und Buden sind nicht 
versichert, Gebäudegebundenheit für Sturm/Hagel) 

§ 16 Nr. 3 2.500 Euro 

           

44. Wegnahme des Schaufensterinhaltes (alle versicherten Sa-
chen, hierzu zählen auch Waren, Auslagen und Dekorations-
mittel), wenn der Täter zu diesem Zweck das Schaufenster 
zerstört und den Versicherungsort nicht betritt 

§ 6 Nr. 1 10.000 Euro 

           
45. Sachen in Schaukästen und Vitrinen innerhalb des Grund-

stücks, auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen un-
mittelbarer Umgebung 

§ 6 Nr. 5 2.500 Euro 

           

46. Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb Deutsch-
lands, bis zur nächsten Hauptfälligkeit; 
Meldung innerhalb eines Monats nach Hauptfälligkeit (Selbst-
behalt Einbruchdiebstahl 20 %) 

§ 16 Nr. 4 
bis 20 % der Versi-
cherungssumme, 

max. 200.000 Euro

           
47. Versicherungsschutz bei Betriebsverlegung innerhalb Deutsch-

lands, bis zu einem Monat nach Umzugsbeginn (Selbstbehalt 
Einbruchdiebstahl 20 %) 

§ 16 Nr. 5  

 
Versicherbare Gefahren    

           

II. Zusätzliche Einschlüsse 
Ist Versicherung der genannten Gefahren vereinbart, so sind 
zusätzlich zur Versicherungssumme folgende Kosten und 
Sachen auf Erstes Risiko summarisch bis zur Höhe der Ver-
sicherungssumme versichert (gilt für Ertragsausfall nur, wenn 
ausdrücklich genannt): 

siehe 
VGIB 2014 
Teil B 

P l us 

           Kosten   

           1. Schadenermittlungskosten § 3 Nr. 2  

           2. Aufräumungs- und Abbruchkosten § 3 Nr. 4 b)  

           

3. Bewegungs- und Schutzkosten (inkl. Beseitigung von Hinder-
nissen sowie Beseitigung und Wiederanbringen von Sachen, 
die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern, z. B. Schutz-
gitter, Schutzstangen, Markisen) 

§ 3 Nr. 4 c)  

           4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen § 3 Nr. 4 d) 
           5. Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden § 3 Nr. 4 k) 
           6. Feuerlöschkosten § 3 Nr. 4 e)  

           
7. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen (mit Restwerten) 
§ 3 Nr. 4 f)  

           8. Mehrkosten infolge Preissteigerungen 
(Preisdifferenz-Versicherung) 

§ 3 Nr. 4 g)  
           9. Absperrkosten § 3 Nr. 4 h)  

           
10. Isolierungskosten (inkl. Abbruch-, Aufräumungs-, Abfuhrkosten) 

für radioaktiv verseuchte Sachen 
§ 3 Nr. 4 i)  

S  6 2 4 9   0 7 / 2 0 1 4  b  3  von 6  = mitversichert 
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II. Zusätzliche Einschlüsse 

Ist Versicherung der genannten Gefahren vereinbart, so sind 
zusätzlich zur Versicherungssumme folgende Kosten und 
Sachen auf Erstes Risiko summarisch bis zur Höhe der Ver-
sicherungssumme versichert (gilt für Ertragsausfall nur, wenn 
ausdrücklich genannt): 

 
 
 
siehe 
VGIB 2014 
Teil B 

 
 
 

Pl us 

           Kosten   

           11. Sachverständigenkosten ab einem entschädigungspflichtigen 
Schaden von 25.000 Euro 

§ 3 Nr. 4 j)  

           
12. Ertragsausfall: Sachverständigenkosten ab einem entschädi-

gungspflichtigen Schaden von 25.000 Euro 
§ 3 Nr. 4 j)  

           13. Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich § 3 Nr. 4 l)  

           14. Schlossänderungskosten § 3 Nr. 4 m)  

           
15. Erweiterte Schlossänderungskosten für Tresorräume und be-

sondere Behältnisse 
§ 3 Nr. 4 n)  

           16. Beseitigung von Gebäudeschäden § 3 Nr. 4 o)  

           
17. Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen nach einem 

Einbruch, Raub 
§ 3 Nr. 4 p) bis 5.000 Euro 

           
18. Kosten für die vorübergehende Bewachung (Höchstdauer 

72 Stunden) der vereinbarten Versicherungsräumlichkeiten 
durch einen anerkannten Wachdienst 

§ 3 Nr. 4 p) 
72 Stunden, 

bis 10.000 Euro 

           

19. Kosten für die Beseitigung von Beschädigungen von an der 
Außenseite des Gebäudes – in dem sich die Versicherungs-
räume befinden – angebrachten Teilen von Gefahrenmeldean-
lagen 

 bis 20.000 Euro 

           
20. Freiwillige Zuwendungen an Personen, die sich bei der Brand-

bekämpfung eingesetzt haben 
§ 3 Nr. 6 b) bis 2.500 Euro 

           21. Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen § 3 Nr. 6 c)  

           22. Kosten durch Medien- und Gasverlust § 3 Nr. 6 d) bis 10.000 Euro 

           
23. Rückreisekosten eines Geschäftsführers oder Inhabers (mindes-

tens 4-tägige Reise, ab einem Schaden von 10.000 Euro) 
§ 3 Nr. 6 e) bis 5.000 Euro 

           
24. Kosten infolge Telefon- und Datenleitungsmissbrauch nach 

einem Einbruch 
§ 3 Nr. 6 f) bis 2.500 Euro 

           
25. Kosten für das vorläufige Verschließen von Öffnungen 

(Notverglasung und Notverschalung) 
§ 3 Nr. 3 a) bis 5.000 Euro 

           26. Entsorgungskosten § 3 Nr. 3 b)  

           
27. Kosten für Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Licht-

filterlacke, Folien 
§ 3 Nr. 4 q) 
aa) 

 

           
28. Kosten für Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauer-

werk, Schutz- und Alarmeinrichtungen 
§ 3 Nr. 4 q) 
bb) 

summarisch 
bis 10.000 Euro 

           
29. Kosten für die Beseitigung von Schäden an Waren und Deko-

rationsmitteln 
§ 3 Nr. 4 b) 
cc) 

 

           30. Aufräumungs- und Abbruchkosten § 3 Nr. 4 b)  

           31. Bewegungs- und Schutzkosten § 3 Nr. 4 c)  

           32. Absperrkosten § 3 Nr. 4 h)  

           
33. Isolierungskosten (inkl. Abbruch-, Aufräumungs-, Abfuhrkosten) 

für radioaktiv verseuchte Sachen 
§ 3 Nr. 4 i) 

summarisch 
bis 25.000 Euro 

           
34. Sachverständigenkosten ab einem entschädigungspflichtigen 

Schaden von 25.000 Euro 
§ 3 Nr. 4 j)  

           
35. Mehrkosten infolge Preissteigerungen 

(Preisdifferenz-Versicherung) 
§ 3 Nr. 4 g)  

           
36. Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 

Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Pro-
visoriums, Luftfracht 

§ 3 Nr. 6 h)  

           
37. Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen – 

Selbstbehalt 10 %, mindestens 500 Euro 
§ 3 Nr. 4 d) bis 25.000 Euro 

S  6 2 4 9   0 7 / 2 0 1 4  b  4  von 6  = mitversichert 
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II. Zusätzliche Einschlüsse 

Ist Versicherung der genannten Gefahren vereinbart, so sind 
zusätzlich zur Versicherungssumme folgende Kosten und 
Sachen auf Erstes Risiko summarisch bis zur Höhe der Ver-
sicherungssumme versichert (gilt für Ertragsausfall nur, wenn 
ausdrücklich genannt): 

 
 
 
siehe 
VGIB 2014 
Teil B 
( markiert 
Ausnahmen) 

 
 
 

Pl us 

           Kosten   

           
38. Ertragsausfall: Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehrauf-

wendungen (Selbstbehalt 20 %) 
§ 3 Nr. 5 b)  

           
39. Ertragsausfall: Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen 

(Selbstbehalt 20 %) 
§ 3 Nr. 5 c)  

           40. Ertragsausfall: Vertragsstrafen (Selbstbehalt 20 %) § 3 Nr. 6 g)  
           41. Kosten für Beseitigung und Bergung § 3 Nr. 6 i) bis 1.000 Euro 

           42. Nachgewiesene Desinfektionskosten für Betriebsräume/-einrich-
tungen 

 § 2 Nr. 1 b) 
BB KBS 

bis zur 
5-fachen Tages-
entschädigung 

           43. Vernichtung/Brauchbarmachung von Waren/Vorräten 
(nur, sofern Waren/Vorräte versichert sind) 

 § 2 Nr. 1 c) 
BB KBS 

bis 10 % der 
Versicherungs-

summe für  
Waren/Vorräte 

           44. Nachgewiesene Kosten für behördlich angeordnete Ermitt-
lungs- und Beobachtungsmaßnahmen 

 § 2 Nr. 1 e) 
BB KBS  

           Sachen   

           

45. Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen 
und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, 
auf Geldkarten geladene Beträge, Krankenkassenrezepte, 
unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, 
soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von 
Werkzeugen sind 

  

           

a) in verschlossenen Wertschutzschränken mit einem Min-
destgewicht von 300 kg oder Verankerung gemäß Mon-
tageanleitung oder eingemauerten Stahlwandschränken 
mit mehrwandiger Tür der Sicherheitsstufe: 
Stahlschrank B 

Wertschutzschrank VdS-Grad I 

Wertschutzschrank VdS-Grad II 
Wertschutzschrank VdS-Grad III oder höher 

§ 1 Nr. 5 a) 
und b) 
 
§ 16 Nr. 7 

bis 10.000 Euro 

bis 20.000 Euro 

bis 50.000 Euro 
bis 100.000 Euro 

           

b) unter anderem Verschluss in Behältnissen (z. B. auch 
Stahlwandschränken mit einwandiger Tür, Möbeltresoren) 
– nicht jedoch in Automaten – die erhöhte Sicherheit bie-
ten, und zwar auch gegen die Wegnahme des Behältnis-
ses selbst 

 bis 3.000 Euro 

           
c) Bargeld in Registrierkassen, solange diese geöffnet sind 

und Bargeld in Portokassen 
§ 16 Nr. 8 bis 250 Euro 

           
46. Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, fer-

ner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen (zum Zeitwert) 

§ 1 Nr. 5 f)  

           

47. An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennen-, Ge-
fahrenmelde-, Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen, Marki-
sen, Schilder, Transparente, Überdachungen, Schutz- und 
Trennwände, Klimageräte, Kamin-, Heizungs-, Ofenrohre, so-
weit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt 

  

S  6 2 4 9   0 7 / 2 0 1 4  b  5  von 6  = mitversichert 
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II. Zusätzliche Einschlüsse 

Ist Versicherung der genannten Gefahren vereinbart, so sind 
zusätzlich zur Versicherungssumme folgende Kosten und 
Sachen auf Erstes Risiko summarisch bis zur Höhe der Ver-
sicherungssumme versichert (gilt für Ertragsausfall nur, wenn 
ausdrücklich genannt): 

 
 
 
siehe 
VGIB 2014 
Teil B 

 
 
 

Pl us 

           Sachen   

           

48. Ausgestellte Kunstgegenstände (z. B. Bilder, Skulpturen, Krip-
pen, Collagen, Lichtobjekte); ausgenommen sind echte 
Schmuckwaren und Sachen aus Gold, Silber und Platin mit 
verarbeiteten Edelsteinen und Perlen, Münzen, Leder- und 
Pelzwaren. Die Entschädigung ist je Einzelstück auf 2.000 Euro 
begrenzt. Ein Verzeichnis der ausgestellten Kunstgegenstände 
mit Einzelwertangabe ist zu führen. 

§ 1 Nr. 1 d) bis 10.000 Euro 

           

49. Verluste an Bargeld, Urkunden und sonstigen Wertsachen 
(gemäß II. 45.) durch 
a) Raub innerhalb des Versicherungsortes und des allseitig 

umfriedeten Grundstückes (Geschäftsberaubung) 
§ 6 Nr. 3 bis 30.000 Euro 

           

b) Raub auf Transportwegen innerhalb der Europäischen 
Union sowie der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen unter 
der Voraussetzung, dass nicht mehrere Transporte gleich-
zeitig unterwegs sind (Transportberaubung) 

§ 6 Nr. 4 bis 25.000 Euro 

           
c) durch Erpressung, Betrug oder Diebstahl auf Transport-

wegen, wenn der Versicherungsnehmer bei den Transporten 
nicht persönlich mitwirkt 

§ 6 Nr. 4 c) bis 15.000 Euro 

           
50. Werbeanlagen (Transparente, Firmenschilder, Leuchtröhren-

anlagen) 
§ 1 Nr. 4 b) bis 5.000 Euro 

           
51. Künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel aus 

Glas oder Kunststoff, Blei- und Messingverglasungen mit 
künstlerischer Bearbeitung 

§ 1 Nr. 5 g) 
ee)  

 
Versicherbare Gefahren    

           

III. Sonstiges siehe 
VGIB 2014 
Teil B 

( markiert 
Ausnahmen) 

Pl us 

           1. Verzicht auf Prüfung grober Fahrlässigkeit 
 Teil A § 17 

Nr. 1 c) 
VGIB 2014 

bis 25.000 Euro 

           2. Erweiterte Neuwertversicherung (Goldene Regel) § 18 Nr. 1 b)  

           
3. Vorsorgeversicherung (bei Vereinbarung der Summenanpas-

sung nach Teil B § 18 VGIB 2014) 
§ 19 

bis 10 % der Versi-
cherungssumme 

           
4. Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung, wenn der 

Schaden 20 % des Gesamtbetrages der Versicherungssumme 
nicht übersteigt und nicht mehr als 20.000 Euro beträgt 

§ 20 Nr. 6  

           5. Home-Service § 23 
           6. Update-Garantie § 24 
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Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß Teil B § 4 nicht beantragt 
und im Versicherungsschein nicht genannt ist, entfallen die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen. 
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Teil A – Allgemeiner Teil

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungs-
recht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen 
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (sie-
he a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung (siehe c) 
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige 
Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) muss 
der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weite-
re Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntnis-
erlangung angeben. 

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) stehen 
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzei-
gepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat. 

 
 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende 
des Vertrages 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun-
gen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

2. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen. 

3. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer 
der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge-
gangen ist. 

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 



S  2 1 1 3   0 7 / 2 0 1 4  c  3  von 3 0  T e i l  A  

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt. 

6. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

 
 

§ 3 Beiträge, Versicherungsperiode 

1. Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch 
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 
jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt. 

2. Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen 
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Viertel-
jahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag 
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, 
jedoch höchstens ein Jahr. 

 
 

§ 4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung 

1. Fälligkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem 
in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

3. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung 
des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
 

§ 5 Folgebeitrag 

1. Fälligkeit 

a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versi-
cherungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf des-
sen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, so-
fern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirk-
sam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in-
nerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Nr. 3 b) bleibt unberührt. 

 
 

§ 6 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung 
des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berech-
tigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehen-
den Beiträge und zukünftigen Beiträge selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl-
geschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs-
nehmer in Rechnung gestellt werden. 

 
 

§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be-
standen hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, 
den er hätte beanspruchen können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat. 

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, 
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hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. 
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Beleh-
rung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes In-
teresse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
 

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu er-
füllen hat, sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen 
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten (siehe Regelung in Teil B § 17); 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen 
die zuständige Behörde in Textform zugestimmt 
hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht; 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ge-
gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – an-
zuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – gegebenenfalls auch mündlich 
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen 
einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind. 
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren 
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft in Textform zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges 
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich 
ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemu-
tet werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhandengekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhandengekommene Sparbücher und 
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren 
zu lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten gemäß a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies 
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen mög-
lich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollstän-
dig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
 

§ 9 Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
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sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 

Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt 
z. B. dann vor, wenn von der dokumentierten Betriebsbe-
schreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungs-
bauten durchgeführt werden, oder ein Gebäude oder der 
überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss 
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versi-
cherer 

a) Kündigungsrecht 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden 
hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist 
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so  
gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht 
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahr-
erhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige 
hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt 
des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfal-
les die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war 
oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt. 

 
 

§ 10 Überversicherung 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssumme mit so-
fortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herab-
setzungsverlangens ist für die Höhe des Beitrags der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, 
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 
 

§ 11 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer  
unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versi-
cherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr 
als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
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denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Ver-
einbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis 
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos-
sen, kann er verlangen, dass der später geschlossene 
Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teil-
betrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung 
dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Bei-
träge verlangen. 

 
 

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicher-
ten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Ver-
trag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat. 

 
 

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer. 

 
 

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist nur 
bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Ver-
handlungen über die Entschädigung zulässig. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text-
form zu kündigen. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach  
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 

§ 15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat. 

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrich-
tungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer 
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, 
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat. 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschul-
dens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
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angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist. 

3. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen; 

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat; 

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und 
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem in-
folge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschä-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubi-
gern nicht erfolgte. 

 
 

§ 16 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in  
einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. 

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In 
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; 
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen 
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so 
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach 

dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versi-
cherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten; 

e) bei Ertragsausfallschäden 

aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende 
Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbre-
chung oder -beeinträchtigung und für das voraus-
gegangene Geschäftsjahr; 

bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens 
jedoch bis zum Ende der Haftzeit ohne die versi-
cherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des 
Betriebes entwickelt hätten; 

cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens 
jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge der versi-
cherten Unterbrechung oder Beeinträchtigung ge-
staltet haben; 

dd) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che den versicherten Ertragsausfallschaden beein-
flussen. 

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Ver-
lustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfall-
schaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind 
gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind 
zu kennzeichnen. 

f) bei Mietausfallschäden 

aa) den versicherten Mietausfall; 

bb) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche 
den versicherten Mietausfallschaden beeinflussen. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 
 

§ 17 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versi-
cherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
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c) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, gilt abweichend von b) 

aa) Der Versicherer wird sich bei einem Versiche-
rungsfall eines ansonsten ersatzpflichtigen Scha-
dens nicht auf die Einrede der grob fahrlässigen 
Herbeiführung des Versicherungsfalles berufen, 
sofern der Schaden den vereinbarten Betrag nicht 
übersteigt. Bei der Feststellung der Schadenhöhe 
werden die versicherten Kosten mit eingerechnet. 

bb) Für den Teil des ersatzpflichtigen Schadens, der 
den vereinbarten Betrag übersteigt, ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

cc) Der Einredeverzicht gilt nicht für Obliegenheitsver-
letzungen sowie Verstöße gegen Sicherheitsvor-
schriften gemäß §§ 8 und 9 sowie Teil B § 17 
durch den Versicherungsnehmer oder seiner Re-
präsentanten. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 
 

§ 18 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang 
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Ent-
sprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeig-
ten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Best-
immungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 

 
 

§ 19 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte. 

 
 

§ 20 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 
 

§ 21 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. 

 
 

§ 22 Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung 
des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

 
 

§ 23 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 
 

§ 24 Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 
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Teil B – Inhaltsversicherung

§ 1 Versicherte Sachen, Daten und Programme 

Sachen, Daten und Programme nach Nr. 1 bis Nr. 3 sind 
summarisch, d. h. in einer Position versichert. 

1. Versicherte bewegliche Sachen 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
beweglichen Sachen. 

Bewegliche Sachen sind die 

a) kaufmännische Betriebseinrichtung; 

b) technische Betriebseinrichtung (einschließlich dazugehö-
riger Fundamente und Einmauerungen); 

c) betriebsübliche Waren und Vorräte; 

Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, gelten nicht betriebsübliche, höherwertige Wa-
ren und Vorräte, die der Versicherungsnehmer zum Ver-
kauf anbietet, bis zu der vereinbarten Entschädigungs-
grenze mitversichert. 

Ausgeschlossen von dieser Regelung bleiben Wertsa-
chen nach Nr. 5 a); 

d) ausgestellten Kunstgegenstände (z. B. Bilder, Skulptu-
ren, Krippen, Collagen, Lichtobjekte), soweit dies verein-
bart und im Versicherungsschein genannt ist. Ausge-
nommen sind echte Schmuckwaren und Sachen aus 
Gold, Silber und Platin mit verarbeiteten Edelsteinen und 
Perlen, Münzen, Leder- und Pelzwaren. Die Entschädi-
gung ist je Einzelstück sowie gesamt auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt. Ein Verzeichnis der ausgestellten 
Kunstgegenstände mit Einzelwertangabe ist zu führen. 

Zur kaufmännischen oder technischen Betriebseinrichtung 
gehören auch 

- in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungs-
nehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder 
übernommen hat und für die er die Gefahr trägt; 

- Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, soweit 
diese sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeit-
gebers innerhalb des Versicherungsortes befinden. 

2. Versicherte Daten und Programme 

Daten und Programme sind keine Sachen. Versichert sind 
jedoch 

a) im Rahmen der Betriebseinrichtung die für die Grund-
funktion der versicherten Betriebseinrichtung notwendi-
gen Daten und Programme. Dies sind System-Programm-
daten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzen-
de Daten. 

b) im Rahmen der Waren und Vorräte die auf einem versi-
cherten und zum Verkauf bestimmten Datenträger ge-
speicherten Daten und Programme. 

c) im Rahmen der Wiederherstellungskosten für Geschäfts-
unterlagen nach § 3 Nr. 4 d) sonstige Daten und Pro-
gramme. 

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig her-
gestellte Programme, individuelle Programme und indivi-
duelle Daten, sofern diese Daten und Programme weder 
für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
dig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträ-
ger gespeichert sind. 

3. Eigentumsverhältnisse; versicherte Interessen 

a) Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Ver-
sicherungsnehmer 

aa) Eigentümer ist; 

bb) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit 
Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt 
noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war; 

cc) sie sicherungshalber übereignet hat. 

b) Über a) bb) und cc) hinaus ist fremdes Eigentum nur 
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten 
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur 

Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf 
in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versiche-
rungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Ei-
gentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen 
durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu wer-
den brauchen. 

c) Die Versicherung gemäß a) bb), cc) und b) gilt für Rech-
nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers. 

In den Fällen gemäß b) ist jedoch für die Höhe des Versiche-
rungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

4. Verglasungen 

Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch 
(siehe § 12) versichert 

a) bis zu der vereinbarten Einzelgröße fertig eingesetzte 
oder montierte 

aa) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas, 

bb) Scheiben und Platten aus Kunststoff, 

cc) Glasbausteine und Profilbaugläser, 

dd) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff, 

der gesamten Innen- und Außenverglasungen von Ge-
schäfts-, Betriebs- und Lagerräumen, Betriebseinrichtung 
und von Außenschaukästen und -vitrinen; 

b) der Werbung dienende, fertig eingesetzte oder montierte 
Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), Firmen-
schilder und Transparente (Werbeanlagen). Soweit dies 
vereinbart ist, gilt für Werbeanlagen eine Entschädi-
gungsgrenze. 

5. Nicht versicherte Sachen, Daten und Programme 

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist: 

a) Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehören-
de Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Spar-
bücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen 
und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, 
auf Geldkarten geladene Beträge, Krankenkassenrezep-
te, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edel-
metallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen 
oder Teile von Werkzeugen sind; 

b) Geschäftsunterlagen; 

c) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig 
oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspei-
cher der Zentraleinheit befinden. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der 
Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände 
keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entste-
hen, weil die versicherten Daten oder Programme durch 
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vor-
kehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsse-
lungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuer-
lichen Lizenzerwerb). 

d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhän-
ger und Zugmaschinen; 

e) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) 
samt Inhalt sowie Geldautomaten, es sei denn, die Auto-
maten gehören zu den Waren oder Vorräten; 

f) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstü-
cke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion 
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen; 

g) bei der Gefahr Glasbruch (siehe § 12) zusätzlich zu a) 
bis f) 

aa) optische Gläser, Geschirr und Handspiegel, 

bb) Hohlgläser und Beleuchtungskörper, soweit nicht 
nach Nr. 4 b) versichert, 

cc) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt 
sind, 

dd) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die 
Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwieder-
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gabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bild-
schirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays), 

ee) künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und 
Spiegel aus Glas oder Kunststoff, Blei- und Mes-
singverglasungen mit künstlerischer Bearbeitung, 
soweit nicht nach Nr. 4 b) versichert, 

ff) Schriftscheiben von Fotogeräten und Rastern, 

gg) Scheiben aus Glaskeramik, Scheiben von Sonnen-
bänken, Aquarien- und Terrarienscheiben, Schei-
ben von Sonnenkollektoren und Photovoltaik-
anlagen, 

hh) Werbetafeln in LED-Technik, 

ii) Scheiben mit Überwannenbreite. Dies sind Schei-
ben, deren Länge und Breite 318 cm überschreiten; 

h) bei den Ergänzenden Gefahren für Schäden an Techni-
scher Betriebseinrichtung (siehe § 13) zusätzlich zu a) 
bis f) 

aa) fahrbare Maschinen, 

bb) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmittel, 

cc) Werkzeuge aller Art, 

dd) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der 
versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen, 

ee) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschich-
tungen von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhit-
zungsanlagen, Dampferzeugern und Behältern, die 
während der Lebensdauer der versicherten Sachen 
erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen, 

ff) Sachen, die noch nicht betriebsfertig sind; 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach be-
endeter Erprobung und soweit vorgesehen nach 
beendetem Probebetrieb entweder zur Arbeitsauf-
nahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine 
spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unter-
bricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch 
während einer De- oder Remontage sowie wäh-
rend eines Transportes der Sache innerhalb des 
Versicherungsortes, 

gg) Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrszähl- und 
Überwachungsanlagen, Verkehrsregelungsanlagen, 
Fahrkarten- und Parkscheinautomaten, Bohrloch- 
und Kanalfernsehanlagen, Beulen- und Lochsuch-
molche, Tanksäulen und -automaten, Autowaschan-
lagen inkl. dazugehöriger Steuerungen, Großwiege-
einrichtungen (z. B. Fahrzeugwaagen), Fütterungs-
computer sowie Handelsware und Vorführgeräte; 

i) bei den Transportgefahren (siehe § 14) zusätzlich zu a) 
bis e) 

aa) Valoren, insbesondere Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen 
aus Edelmetall, Schmucksachen, Perlen, Edelsteine 
und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Tele-
fonkarten), 

bb) lebende Tiere und lebende Pflanzen, 

cc) echte Teppiche und Pelze, 

dd) mobile Daten- und Kommunikationstechnik ein-
schließlich Daten, 

ee) Munition und sonstige explosive Stoffe, 

ff) radioaktive Substanzen und Kernbrennstoffe, 

gg) Transportmittel oder sonstige Kraftfahrzeuge, 

hh) bewegliche Sachen, die für Dritte gegen Entgelt 
befördert werden (gewerblicher Gütertransport), 

ii) Kühl- und Gefriergut, 

jj) Kunstgegenstände und Antiquitäten, 

kk) gefährliche Flüssigkeiten, Flüssiggase und Flüs-
sigkeiten in Tankaufbauten. 

 
 

§ 2 Ertragsausfall 

1. Gegenstand der Deckung 

Ertragsausfallschäden sind nur versichert, soweit dies ver-
einbart ist. 

a) Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines 
Sachschadens am Versicherungsort (siehe § 4 und § 16) 
unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer 
Entschädigung für den dadurch entstehenden Ertrag-
sausfallschaden. 

b) Über a) hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch dann 
ersetzt, wenn der dem Grunde nach entschädigungs-
pflichtige Sachschaden am Versicherungsort befindliche 
Gebäude oder bewegliche Sachen betrifft, die dem ver-
sicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen, je-
doch nicht durch den vorliegenden Vertrag versichert sind. 

c) Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Verände-
rung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Pro-
grammen werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines 
Sachschadens am Versicherungsort (siehe § 4 und § 16) 
am Datenträger, auf dem die Daten und Programme ge-
speichert waren, entstanden sind. 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfall-
schäden durch den Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die 
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

d) Versicherungsschutz besteht für die Gefahren Leitungs-
wasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Inne-
re Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussper-
rung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen, 
Glasbruch (siehe § 4 Nr. 1 c) bis h) nur, wenn die versi-
cherte Gefahr auf dem Grundstück, auf dem der Versi-
cherungsort liegt, oder einem Nachbargrundstück einge-
treten ist (Ereignisort). 

e) Ereignet sich der Sachschaden im Rahmen der abhängi-
gen Außenversicherung (siehe § 16 Nr. 3) an versicher-
ten Sachen, Daten und Programmen (siehe § 1), so ist 
der daraus entstehende Ertragsausfall versichert. 

2. Ertragsausfallschaden 

a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Be-
trieb, die der Versicherungsnehmer bis zu dem Zeit-
punkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr 
entsteht, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, in-
folge der Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung 
nicht erwirtschaften konnte. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch 

aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse; 

bb) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen, soweit nicht Versicherungsschutz 
gemäß d) besteht; 

cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
störter, beschädigter oder abhandengekommener 
Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig 
genügend Kapital zur Verfügung steht. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit 
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt; 

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle; 

cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten; 

dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge; 

ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzab-
hängige Erfindervergütungen; 
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ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen; 

gg) Ertragsausfälle durch Schäden an Programmen 
und Daten aufgrund der Ergänzenden Gefahren 
für Schäden an Technischer Betriebseinrichtung 
(siehe § 13); 

hh) Ertragsausfälle durch Schäden aufgrund der 
Transportgefahren (siehe § 14). 

d) Abweichend von b) bb) besteht Versicherungsschutz, 
soweit der Ertragsausfallschaden durch behördlich an-
geordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrän-
kungen vergrößert wird. 

Versicherungsschutz gemäß Satz 1 gilt nur, soweit sich 
behördliche Anordnungen auf dem Betrieb dienende Sa-
chen beziehen, die auf einem als Versicherungsort be-
zeichneten Grundstück des Versicherungsnehmers durch 
einen Sachschaden (siehe § 4) betroffen sind. 

Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens nicht 
versichert. 

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nut-
zung der dem Betrieb dienenden Sachen zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, 
sind die dadurch entstehenden Vergrößerungen des Er-
tragsausfallschadens nicht versichert. 

Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund be-
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an 
anderer Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung 
des Ertragsausfallschadens nur in dem Umfang gehaftet, 
soweit er auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle 
entstanden wäre. 

3. Haftzeit 

Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versiche-
rer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. 

Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haft-
zeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist. 

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 
12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles  
Kalenderjahr. 

 
 

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um ei-
nen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall ab-
zuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, gel-
tend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, 
wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leis-
tungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen 
sind. 

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm 
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur er-
setzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist 
oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen. 

3. Kosten für die Gefahr Glasbruch 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versi-
chert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach § 12 
notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten für 

a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverscha-
lungen, Notverglasungen), 

b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungs-
kosten). 

Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Kostenersatz entsprechend kürzen. 

4. Versicherte Kosten 

a) Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles 
tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige 

aa) Aufräumungs- und Abbruchkosten; 

bb) Bewegungs- und Schutzkosten; 

cc) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen; 

dd) Feuerlöschkosten; 

ee) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen; 

ff) Mehrkosten durch Preissteigerungen; 

gg) Absperrkosten; 

hh) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen; 

ii) Sachverständigenkosten; 

jj) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Ur-
kunden; 

kk) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erd-
reich für die Gefahr Feuer; 

ll) Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch so-
wie Raub; 

mm) Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub; 

nn) Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub; 

oo) Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen 
für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub; 

pp) Kosten für die Gefahr Glasbruch. 

Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 
wird nicht für die Feststellung einer Unterversicherung 
herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine 
vom Schaden betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten gemäß f) und g) versichert sind, werden die-
se Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me der vom Schaden betroffenen Position zum Versiche-
rungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt. 

b) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen 
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des 
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Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von 
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

c) Bewegungs- und Schutzkosten 

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt wer-
den müssen. 

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder für das Erweitern von Öffnungen. 

d) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind 
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmä-
ßig hergestellten Programmen, individuellen Daten und 
individuellen Programmen anfallen. 

e) Feuerlöschkosten 

Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten 
durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach 
den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind. 

Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn die-
se Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu er-
bringen sind. 

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an 
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt 
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vor-
her zugestimmt hatte. 

f) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen 

aa) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen sind Aufwendungen, die dadurch 
entstehen, dass die versicherte und vom Schaden 
betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wie-
derhergestellt oder wiederbeschafft werden darf. 

bb) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch 
entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind die 
dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

cc) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behörd-
licher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an 
anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkos-
ten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei 
Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden 
wären. 

dd) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch 
entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 
verzögert, werden gemäß g) ersetzt. 

ee) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch 
die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes 
zum Neuwert ersetzt. 

ff) Sofern eine Unterversicherung für eine vom Scha-
den betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten versichert sind, werden diese Mehr-
kosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
der vom Schaden betroffenen Position zum Versi-
cherungswert der vom Schaden betroffenen Posi-
tion ersetzt. 

g) Mehrkosten durch Preissteigerungen 

aa) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwen-
dungen für Preissteigerungen versicherter und 
vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung. 

bb) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüg-
lich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem 
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzügli-
cher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
entstanden wären. 

cc) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereig-
nissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Be-
triebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind 
nicht versichert. 

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der versicherten und vom Schaden betroffe-
nen Sachen verzögern, werden die dadurch ent-
standenen Preissteigerungen jedoch ersetzt. 

dd) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch 
die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts 
zum Neuwert ersetzt. 

ee) Sofern eine Unterversicherung für eine vom Scha-
den betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten versichert sind, werden diese Mehr-
kosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
der vom Schaden betroffenen Position zum Versi-
cherungswert der vom Schaden betroffenen Posi-
tion ersetzt. 

h) Absperrkosten 

Absperrkosten sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Aufwendungen für das Absperren von 
Straßen, Wegen und Grundstücken. 

i) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 

Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen sind 
Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung 
radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines Versi-
cherungsfalles nach § 4 durch auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vorhan-
dene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen und 
soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind. 

j) Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den 
vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer von den 
durch den Versicherungsnehmer nach Teil A § 16 zu 
tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens den 
vereinbarten Anteil. 

k) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Ur-
kunden 

aa) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Ur-
kunden sind die Kosten des Aufgebotsverfahrens 
und der Wiederherstellung von Wertpapieren und 
sonstigen Urkunden einschließlich anderer Ausla-
gen für die Wiedererlangung, die der Versiche-
rungsnehmer den Umständen nach für geboten 
halten durfte. 

bb) Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versi-
cherungsnehmer durch Verzögerung fälliger Leis-
tungen aus den Wertpapieren entstanden ist. 

l) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erd-
reich für die Gefahr Feuer 

aa) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für 
Erdreich sind die Kosten, die der Versicherungs-
nehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infol-
ge einer Kontamination durch einen Versiche-
rungsfall infolge der Gefahr Feuer nach § 5 auf-
wenden muss, um 

- innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erd-
reich von eigenen, gemieteten oder gepachte-
ten Grundstücken, auf denen Versicherungsorte 
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liegen, zu untersuchen und nötigenfalls zu de-
kontaminieren oder auszutauschen; 

- den Aushub in die nächstgelegene geeignete 
Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten; 

- insoweit den Zustand des Grundstückes, auf 
dem der Versicherungsort liegt, vor Eintritt des 
Versicherungsfalles wiederherzustellen. 

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) werden nur ersetzt, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Versicherungs-
falles erlassen wurden; 

- eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden 
ist; 

- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Versicherungsfalles ergangen sind. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-
rer den Zugang einer behördlichen Anordnung 
ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen unverzüg-
lich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung 
dieser Obliegenheit ergeben sich aus Teil A § 8. 

cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende 
Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden 
nur Aufwendungen ersetzt, die den für eine Besei-
tigung der bestehenden Kontamination erforderli-
chen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Ver-
sicherungsfall aufgewendet worden wäre. 

Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden 
nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der so genannten Einliefererhaftung werden nicht 
ersetzt. 

ee) Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz erlangen kann. 

ff) Für Aufwendungen gemäß aa) durch Versiche-
rungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjah-
res eintreten, ist Entschädigungsgrenze die Versi-
cherungssumme als Jahreshöchstentschädigung. 

gg) Kosten gemäß aa) gelten nicht als Aufräumungs-
kosten gemäß a) aa). 

m) Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie 
Raub 

Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für Schloss-
änderungen an den Türen der als Versicherungsort ver-
einbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen Türen 
durch einen Versicherungsfall nach § 6 oder durch einen 
außerhalb des Versicherungsortes begangenen Ein-
bruchdiebstahl oder Raub innerhalb eines Gebäudes 
oder Grundstücks oder Raub auf Transportwegen ab-
handengekommen sind; dies gilt nicht bei Türen von 
Tresorräumen. 

n) Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub 

Erweiterte Schlossänderungskosten sind Aufwendungen 
nach Verlust eines Schlüssels für 

aa) Änderung der Schlösser, 

bb) Anfertigung neuer Schlüssel, 

cc) unvermeidbares gewaltsames Öffnen, 

dd) Wiederherstellung 

von Tresorräumen oder Behältnissen gemäß § 16 Nr. 7, 
die sich innerhalb der als Versicherungsort vereinbarten 
Räume befinden. 

o) Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub 

Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwen-
dungen für Schäden an Dächern, Decken, Wänden, 
Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen 
Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern 
der als Versicherungsort vereinbarten Räume durch Ein-
bruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch oder 
Raub oder dem Versuch einer solchen Tat. 

Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung 
von Schäden an Schaukästen und Vitrinen (ausgenom-
men Verglasungen) außerhalb des Versicherungsortes, 
aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versiche-
rungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung. 

p) Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für 
die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach  
einem Einbruch sowie Raub 

Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen sind Auf-
wendungen zum Schutz versicherter Sachen sowie für 
die notwendige Bewachung zur Vermeidung von Folge-
ereignissen, die durch einen Versicherungsfall oder den 
Versuch einer Tat nach § 6 entstehen. 

q) Kosten für die Gefahr Glasbruch 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch 
versichert ist, Aufwendungen für 

aa) Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, 
Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den 
in § 1 Nr. 4 versicherten Sachen; 

bb) Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrich-
tungen; 

cc) Beseitigung von Schäden an ausgestellten Waren 
und Dekorationsmitteln hinter versicherten Schei-
ben (z. B. von Schaufenstern, Schaukästen und 
Vitrinen), wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger 
Schaden durch Zerbrechen (siehe § 12 Nr. 1) der 
Scheibe vorliegt und die Waren oder Dekora-
tionsmittel durch Glassplitter oder durch Gegen-
stände zerstört oder beschädigt worden sind, die 
beim Zerbrechen der Scheibe eingedrungen sind. 

5. Versicherte Kosten bei Ertragsausfall 

a) Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles 
tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige 

aa) zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehrauf-
wendungen; 

bb) Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen. 

Die vereinbarte Versicherungssumme wird nicht für die 
Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. 

b) Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwen-
dungen 

Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendun-
gen sind Aufwendungen, die infolge eines Sachscha-
dens durch eine versicherte Gefahr anfallen, weil Lager-
flächen nicht mehr zur Verfügung stehen oder Trans-
portmittel nicht mehr entladen werden können. 

Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz erlangen kann. 

c) Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen 

Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen sind Aufwen-
dungen innerhalb der Haftzeit, die dadurch entstehen, 
dass vom Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Be-
triebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge eines ver-
sicherten Ertragsausfallschadens vom Versicherungs-
nehmer nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet wer-
den können. 

6. Versicherte Kosten (sofern vereinbart und im Versiche-
rungsschein genannt) 

a) Der Versicherer ersetzt, soweit dies vereinbart ist, bis zu 
der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infolge 



S  2 1 1 3   0 7 / 2 0 1 4  c  1 4  von 3 0  T e i l  B  

eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Auf-
wendungen für notwendige 

aa) freiwillige Zuwendungen an Personen, die sich bei 
der Brandbekämpfung eingesetzt haben; 

bb) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen; 

cc) Kosten durch Medien- und Gasverlust; 

dd) Rückreisekosten eines Geschäftsführers oder In-
habers; 

ee) Kosten durch täterverursachten Telefon- und Daten-
leitungsmissbrauch; 

ff) Vertragsstrafen; 

gg) zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehrauf-
wendungen; 

hh) Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen; 

ii) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemm-
arbeiten, Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Be-
reitstellung eines Provisoriums, Luftfracht; 

jj) Kosten für Bergung und Beseitigung – Transport. 

Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird 
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung heran-
gezogen. 

b) Freiwillige Zuwendungen an Personen, die sich bei 
der Brandbekämpfung eingesetzt haben 

Der Versicherer ersetzt infolge eines ersatzpflichtigen 
Schadens auch freiwillige Zuwendungen des Versiche-
rungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbe-
kämpfung eingesetzt haben. 

c) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Entsteht durch Eintritt eines Versicherungsfalles eine Ge-
fahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes, 
zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer auf-
grund behördlicher Vorschriften verpflichtet ist, so ersetzt 
der Versicherer die hierfür erforderlichen Aufwendungen 
bis zum vereinbarten Betrag. 

d) Kosten durch Medien- und Gasverlust 

Der Versicherer ersetzt den Mehrverbrauch von Frisch-
wasser, Gas und sonstigen Flüssigkeiten, der infolge  
eines Versicherungsfalles nach § 7 innerhalb des Versi-
cherungsortes entsteht und den das Versorgungsunter-
nehmen dem Versicherungsnehmer in Rechnung stellt. 

e) Rückreisekosten eines Geschäftsführers oder Inhabers 

Versichert sind die notwendigen Mehrkosten für den vor-
zeitigen Abbruch einer vom Versicherungsnehmer ge-
tätigten Reise, die mindestens der vereinbarten Dauer 
entspricht, sofern der ersatzpflichtige Schaden voraus-
sichtlich den vereinbarten Betrag übersteigt. Die Kosten 
werden dem Versicherungsnehmer bis zur vereinbarten 
Höhe erstattet. 

f) Kosten durch täterverursachten Telefon- und Daten-
leitungsmissbrauch 

aa) Wird infolge eines Versicherungsfalles durch Ein-
bruchdiebstahl (siehe § 4 Nr. 1 b) in die als Versi-
cherungsort vereinbarten Räume das Telefon oder 
sonstige Anlagen und Geräte der Kommunikati-
onstechnik vom Täter benutzt, ersetzt der Versi-
cherer die dadurch entstandenen Mehrkosten bis 
zum vereinbarten und im Versicherungsschein ge-
nannten Betrag. 

bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf 
dessen Verlangen einen Einzelgesprächsnachweis 
des Telekommunikationsunternehmens für den 
Tatzeitraum einzureichen. 

cc) Obliegenheiten nach Teil A § 8 Nr. 3 gelten ent-
sprechend. 

g) Vertragsstrafen 

aa) Der Versicherer leistet Entschädigung für Vertrags-
strafen, die infolge eines versicherten Ertragsausfall-
schadens nach § 2 innerhalb der Haftzeit anfallen. 

bb) Vertragsstrafen sind vor Eintritt eines Sachschadens 
vertraglich vereinbarte Leistungen wegen Nicht- 
oder Schlechterfüllung von Liefer- oder Abnahme-
verpflichtungen. 

cc) Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz erlangen kann. 

dd) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. 

ee) Schäden durch Ergänzende Gefahren für Schäden 
an Technischer Betriebseinrichtung (siehe § 13) so-
wie Transportgefahren (siehe § 14) sind von der 
Versicherung ausgeschlossen. 

h) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbei-
ten, Gerüstgestellung, Bereitstellung eines Proviso-
riums, Luftfracht 

Der Versicherer ersetzt, soweit Ergänzende Gefahren für 
Schäden an Technischer Betriebseinrichtung versichert 
sind, die infolge eines Versicherungsfalles nach § 13 
notwendigen Kosten für 

aa) Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; 

bb) Gerüstgestellung, Bereitstellung eines Provisoriums; 

cc) Luftfracht. 

i) Kosten für Bergung und Beseitigung – Transport 

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko die Kosten zum 
Zwecke der Bergung und/oder Beseitigung sowie Ver-
nichtung von versicherten Sachen, die durch einen nach 
§ 14 versicherten Schaden entstanden sind. 

 
 

§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Aus-
schlüsse 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dies 
vereinbart ist: 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen 
gemäß § 1, die durch 

a) Feuer (siehe § 5), 

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub (siehe § 6) 

aa) Einbruchdiebstahl, 

bb) Vandalismus nach einem Einbruch, 

cc) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks, 

dd) Raub auf Transportwegen, 

ee) Sachen in Schaukästen oder Vitrinen, 

oder durch den Versuch einer solchen Tat, 

c) Leitungswasser (siehe § 7), 

d) Sturm, Hagel (siehe § 8), 

e) Weitere Elementargefahren (siehe § 9) 

aa) Überschwemmung, Rückstau, 

bb) Erdbeben, 

cc) Erdsenkung, Erdrutsch, 

dd) Schneedruck, Lawinen, 

ee) Vulkanausbruch, 

f) Extended Coverage (EC) Gruppe A: Innere Unruhen, Bös-
willige Beschädigung, Streik, Aussperrung (siehe § 10), 

g) Extended Coverage (EC) Gruppe B: Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen (siehe § 11), 

h) Glasbruch (siehe § 12), 

i) Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischer Be-
triebseinrichtung (Betriebstechnik oder Elektronik) (siehe 
§ 13), 

j) Transportgefahren (siehe § 14), 

k) Unbenannte Gefahren (siehe § 15) 

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

2. Daten und Programme 

Entschädigung für Daten und Programme gemäß § 1 Nr. 2 
und § 3 Nr. 4 a) cc) wird nur geleistet, wenn der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
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gramme durch einen dem Grunde nach versicherten Scha-
den an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenles-
bare Informationen), auf dem die Daten und Programme ge-
speichert waren, verursacht wurde. 

3. Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand oder Verfügung von hoher Hand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Un-
ruhen, soweit nicht nach § 10 Nr. 1 versichert. 

c) Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, 
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten 
Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach 
Nr. 1 durch auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwen-
dete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schä-
den durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht 
für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

4. Schäden durch Terrorakte 

a) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen gelten Schä-
den, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt 
oder indirekt durch einen Terrorakt verursacht oder mit 
verursacht worden sind, als ausgeschlossen. 

b) Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 
ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regie-
rung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

c) Abweichend von a) und nur im Rahmen der nach den 
Bestimmungen dieses Vertrages versicherten Gefahren 
gelten, soweit jeweils vereinbart, Sach- bzw. Ertragsaus-
fallschäden und Kosten durch Terrorakte nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen versichert, sofern 

aa) die Versicherungssumme von 10 Millionen Euro 
nicht überschritten wird; 

bb) sich der Sachschaden in der Bundesrepublik 
Deutschland ereignet. Ertragsausfallschäden sind 
nur versichert, wenn sich sowohl der auslösende 
Sachschaden als auch die Betriebsunterbrechung 
in Deutschland ereignen und auswirken. 

d) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben nach-
stehende Sach- und Ertragsausfallschäden sowie Ver-
luste, Kosten oder Aufwendungen jeder Art im Zusam-
menhang damit stets ausgeschlossen: 

aa) Kontaminationsschäden durch chemische oder 
biologische Substanzen; 

bb) Schäden durch nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen; 

cc) Rückwirkungsschäden; 

dd) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleitungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser etc.); 

ee) Schäden durch Zu-/Abgangsbeschränkungen. 

e) Die Mitversicherung von Terrorschäden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird 
eine Woche nach Zugang wirksam. 

5. Schäden durch Kriegsmunition (Blindgänger) 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, leistet der Versicherer abweichend von Nr. 3 a) 
Entschädigung für versicherte Sachen, die 

aa) im Zuge von Räumungs- bzw. Entschärfungsmaß-
nahmen an unentdeckter Kriegsmunition (Blind-
gänger) bzw. 

bb) durch spontane Explosion unentdeckter Kriegs-
munition 

beendeter Kriege zerstört oder beschädigt werden oder 
infolge eines solchen Ereignisses abhandenkommen. 

b) Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die Räu-
mungs- und Entschärfungsmaßnahmen vom Kampfmit-
telräumdienst bzw. im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften von einem Munitionsfachkundigen durchgeführt 
und die sprengtechnisch gebotenen Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen worden sind. 

c) Weitere Voraussetzung für eine Entschädigung ist der 
vorausgegangene Explosionsschaden. Ausfallschäden, 
die durch die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen entste-
hen, gelten nicht versichert. 

d) Der Versicherungsschutz ist auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland beschränkt. 

 
 

§ 5 Feuer 

1. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. 

2. Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, 
wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versi-
cherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art 
entstanden sind. 

Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grundstück, 
an dort befindlichen Antennen oder anderen Sachen als 
elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen Schäden an-
derer Art gleich. 

3. Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäuße-
rung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang 
zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunter-
schieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. 

Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemi-
sche Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich. 

4. Implosion 

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall 
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines 
inneren Unterdruckes. 

5. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das Anprallen 
oder Abstürzen eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung. 

6. Überspannungsschäden durch Blitzschlag und sonstige 
atmosphärisch bedingte Elektrizität 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, leistet der Versicherer in Erweiterung zu § 5 
Nr. 2 Entschädigung für Überspannungs-, Überstrom- 
und Kurzschlussschäden an versicherten elektrischen 
Einrichtungen und Geräten durch Blitzschlag oder sons-
tige atmosphärisch bedingte Elektrizität, wenn auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, keine 
Schäden anderer Art durch Blitzschlag nachgewiesen 
werden können. 

b) Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz erlangen kann. 

c) Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

d) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
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7. Verderb von Lebensmitteln in Tiefkühlgeräten und Medi-
kamenten in Kühlgeräten 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, werden Schäden an Lebensmitteln in Gefrier- 
und Tiefkühlanlagen/-räumen sowie Medikamente in 
Kühlgeräten ersetzt, die durch den Ausfall der Kühlein-
richtung infolge eines Stromausfalles entstanden sind. 

b) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden, die durch 

aa) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß; 

bb) angekündigte Stromabschaltungen; 

cc) eine versicherbare Gefahr (siehe § 4 Nr. 1) entstan-
den sind. 

c) § 16 Nr. 3 findet keine Anwendung. 

d) Der Versicherungsnehmer hat 

aa) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu be-
achten; 

bb) die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen; 

cc) die eingelagerten Lebensmittel und Medikamente 
gemäß den Bedienungsvorschriften der Kühlein-
richtung zweckentsprechend zu verpacken. 

e) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

8. Sengschäden 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, leistet der Versicherer abweichend zu Nr. 9 b) 
auch Entschädigung für Sengschäden, die nicht durch 
eine versicherte Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 5 entstanden 
sind. 

b) Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

9. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind 

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch Erdbeben; 

b) Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht 
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 
bis Nr. 5 verwirklicht hat; 

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die 
im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern 
durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen. 

Die Ausschlüsse gemäß c) gelten nicht für Schäden, die 
dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen 
eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht 
hat. 

 
 

§ 6 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub 

1. Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veran-
lasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder 
mittels anderer Werkzeuge eindringt; 

der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen 
abhandengekommen sind; 

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge 
benutzt, um es zu öffnen; 

der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen 
abhandengekommen sind; 

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sa-
chen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf 
frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß 
Nr. 3 b) aa) oder Nr. 3 b) bb) anwendet, um sich den Be-
sitz des gestohlenen Gutes zu erhalten; 

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub ge-
mäß Nr. 3 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines 
Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet; 

werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruch-
diebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Vorausset-
zungen eines besonderen Verschlusses versichert sind, 
so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die 
richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch 

aa) Einbruchdiebstahl gemäß b) aus einem Behältnis, 
das mindestens die gleiche Sicherheit wie die Be-
hältnisse bietet, in denen die Sachen versichert 
sind; 

bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen 
die Sachen versichert sind, zwei Schlösser besit-
zen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des 
Versicherungsortes verwahrt werden; 

Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen 
außerhalb des Versicherungsortes voneinander 
getrennt verwahrt werden; 

cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen 
von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit einem 
Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss 
oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen 
sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, 
wenn der Täter gegenüber dem Versicherungs-
nehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der 
Mittel gemäß Nr. 3 b) aa) oder Nr. 3 b) bb) anwen-
det, um sich die Öffnung des Kombinationsschlos-
ses zu ermöglichen; 

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüs-
sel eindringt, den er – innerhalb oder auch außerhalb 
des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich ge-
bracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versiche-
rungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Dieb-
stahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermög-
licht hatte. 

Versichert ist – bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze – 
auch die Wegnahme des Schaufensterinhaltes, wenn der 
Täter zu diesem Zweck das Schaufenster zerstört und den 
Versicherungsort nicht betritt. 

2. Vandalismus nach einem Einbruch 

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter 
auf eine der in Nr. 1 a), Nr. 1 e) oder Nr. 1 f) bezeichneten 
Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sa-
chen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

3. Raub 

a) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks um-
fasst den Verlust von 

aa) versicherten Sachen (siehe § 1 Nr. 1 bis Nr. 3) und 

bb) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mit-
versicherung vereinbart ist, 

innerhalb des Versicherungsortes (siehe § 16 Nr. 2 c). 

Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

b) Raub liegt vor, wenn 

aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen sei-
ner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um 
dessen Widerstand gegen die Wegnahme versi-
cherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht 
vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung 
eines bewussten Widerstandes entwendet werden 
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl); 
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bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeit-
nehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich 
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für 
Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des 
Versicherungsortes – bei mehreren Versicherung-
sorten innerhalb desjenigen Versicherungsortes, 
an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – 
verübt werden soll; 

cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeit-
nehmer versicherte Sachen weggenommen werden, 
weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der 
Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer 
nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie bei-
spielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt beeinträch-
tigt und dadurch seine Widerstandskraft ausge-
schaltet ist. 

c) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige 
Personen gleich, denen er die Obhut über die versicher-
ten Sachen vorübergehend überlassen hat. 

Das Gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die 
durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung der 
als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind. 

4. Raub auf Transportwegen 

a) Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von 

aa) versicherten Sachen (siehe § 1 Nr. 1 bis Nr. 3) und 

bb) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mit-
versicherung vereinbart ist 

durch Personen, die nicht mit dem Transport beauftragt 
sind. 

Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der versi-
cherten Sachen für einen unmittelbar anschließenden 
Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der 
Übergabe. 

Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

b) In Ergänzung zu Nr. 3 gilt für Raub auf Transportwegen: 

aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Per-
sonen gleich, die in seinem Auftrag den Transport 
durchführen. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag 
durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das 
sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst. 

bb) Die den Transport durchführenden Personen, ge-
gebenenfalls auch der Versicherungsnehmer selbst, 
müssen für diese Tätigkeit geeignet und volljährig 
sein. 

cc) In den Fällen von Nr. 3 b) bb) liegt Raub nur vor, 
wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle 
verübt werden soll. 

c) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung 
des Transports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der 
Versicherer Entschädigung bis zu der je Versicherungs-
fall vereinbarten Summe auch für Schäden, die ohne 
Verschulden einer der den Transport ausführenden Per-
sonen entstehen 

aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen 
an diesen Personen; 

bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an 
diesen Personen; 

cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittel-
barer körperlicher Obhut dieser Person befinden; 

dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der 
Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu be-
treuen. 

d) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versiche-
rer Entschädigung 

aa) über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens zwei Personen durchgeführt wurde; 

bb) über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde; 

cc) über 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens drei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde; 

dd) über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens drei Personen mit Kraftwagen und au-
ßerdem unter polizeilichem Schutz oder unter be-
sonderen, mit dem Versicherer vorher für den Ein-
zelfall oder für mehrere Fälle in Textform vereinbar-
ten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt wurde. 

e) Soweit d) Transport durch mehrere Personen voraus-
setzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Per-
sonen an den versicherten Sachen bestehen. 

Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar 
bei den Sachen befinden. 

Soweit d) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt 
der Fahrer nicht als eine den Transport durchführende 
Person. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten 
geeignet sein. 

Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die 
Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraftwa-
gen befinden. 

5. Sachen in Schaukästen und Vitrinen 

Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukästen 
oder Vitrinen außerhalb eines Gebäudes auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder in dessen 
unmittelbarer Umgebung aufbricht oder mittels falscher 
Schlüssel (siehe Nr. 1 a) oder anderer Werkzeuge öffnet. 

Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

6. Firmenschilder 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch 
auf durch einfachen Diebstahl entwendete Firmenschilder. 

b) Entschädigung für Diebstahl wird geleistet, wenn das 
Firmenschild nachweislich fest mit dem Gebäude ver-
bunden war. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

d) Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüg-
lich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und 
dem Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass 
das Firmenschild nicht innerhalb von drei Wochen seit 
Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. 

e) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in d) genann-
ten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Teil A 
§ 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

7. Geschäftsfahrräder 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, ist der Diebstahl von Geschäftsfahrrädern ver-
sichert. 

b) Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

c) Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und 
regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen be-
steht Versicherungsschutz, wenn sie zusammen mit dem 
Geschäftsfahrrad weggenommen worden sind. 

d) Entschädigung wird, auch wenn mehrere Fahrräder ab-
handengekommen sind, je Versicherungsfall nur bis zur 
vereinbarten Höhe geleistet. 

e) Der Versicherungsnehmer hat 

aa) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbre-
chungszeitraums einer Fahrt (Abstellen) in ver-
kehrsüblicher Weise durch ein Schloss zu sichern 
und 

bb) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die 
Rahmennummer der versicherten Geschäftsfahr-
räder zu beschaffen und aufzubewahren. 

f) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in e) genann-
ten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Teil A 
§ 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
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g) Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer 
Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich Teil A § 9. 

8. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine grö-
ßere als die vereinbarte Zahl von Transporten gleichzei-
tig unterwegs ist; 

b) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung oder bestimmungswidrig austretendes Leitungs-
wasser; für Schäden gemäß Nr. 4 c) dd) gilt dieser Aus-
schluss nicht; 

c) Erdbeben; 

d) Überschwemmung. 

 
 

§ 7 Leitungswasser 

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Innerhalb von Gebäuden, in denen sich die als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume befinden, sind versichert 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicher-
ten Rohren 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und 
den damit verbundenen Schläuchen, 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) von ortsfesten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3), 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind, 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten 
versicherten Installationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 
deren Anschlussschläuche, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) ortsfeste Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3). 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend) nicht versichert. 

2. Nässeschäden 

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausge-
treten ist aus 

a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 
oder damit verbundenen Schläuchen, 

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführen-
den Teilen, 

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 

d) Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, 

e) ortsfesten Wasserlöschanlagen (Wasserlöschanlagen-
Leckage; siehe Nr. 3), 

f) Wasserbetten, Aquarien oder Terrarien. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Lei-
tungswasser gleich. 

Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, gilt als Leitungswasser auch Wasser, das bestimmungs-
widrig ausgetreten ist aus 

g) innerhalb des Gebäudes, in dem sich die versicherten 
Sachen befinden, verlaufenden Regenfallrohren, 

h) Zisternen (Behälter für Regenwasser). 

3. Wasserlöschanlagen 

Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, 
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, 
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich 
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen. 

Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 a) cc), Nr. 1 b) cc) und 
Nr. 2 e) erstreckt sich nur auf ortsfeste Wasserlöschanlagen, 
die von der Technischen Prüfstelle der VdS Schadenverhü-
tung GmbH oder von einer gleichermaßen qualifizierten 
Prüfstelle abgenommen sind. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch 

aa) Regenwasser aus Fallrohren; 

bb) Plansch- oder Reinigungswasser; 

cc) Schwamm; 

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau; 

ee) Erdbeben; 

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat; 

gg) Druckproben, Umbauten oder Reparaturarbeiten 
an der Wasserlöschanlage; 

hh) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung; 

ii) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder 
ähnlichen mobilen Behältnissen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an 

aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

 
 

§ 8 Sturm, Hagel 

1. Versicherte Schäden 

Versichert sind Schäden, die entstehen 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Ha-
gels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen 
sich versicherte Sachen befinden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder 
auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicher-
ten Sachen; 

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Ha-
gels auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich ver-
sicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit 
Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, 
baulich verbunden sind. 

2. Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindes-
tens 62 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherung-
sortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder dass 
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b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befun-
den haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbunde-
nen Gebäuden nur durch Sturm entstanden sein kann. 

3. Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch 

aa) Sturmflut; 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlosse-
ne Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, 
es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm 
oder Hagel entstanden sind und einen Gebäude-
schaden darstellen; 

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung; 

dd) Lawinen; 

ee) Erdbeben. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an 

aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht er-
folgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

 
 

§ 9 Weitere Elementargefahren 

1. Überschwemmung, Rückstau 

a) Überschwemmung 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und 
Bodens des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort 
liegt, mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser 
durch 

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern, 

bb) Witterungsniederschläge, 

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche in-
folge von aa) oder bb). 

b) Rückstau 

Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig 
aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit ver-
bundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. 

c) Nicht versicherte Schäden 

aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch 

- Erdbeben; 

- Sturmflut; 

- Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche 
gedrungen (siehe a); 

- Vulkanausbruch; 

- Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung; 

- Verfügung von hoher Hand. 

bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an 

- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 

nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte). 

2. Erdbeben 

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-
bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erd-
innern ausgelöst wird. 

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens  
in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sa-
chen angerichtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann. 

c) Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an 

aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudetei-
len befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht er-
folgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

3. Erdsenkung, Erdrutsch 

a) Erdsenkung 

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen. 

b) Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 

c) Nicht versicherte Schäden 

aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch 

- Trockenheit oder Austrocknung; 

- Vulkanausbruch; 

- Überschwemmung; 

- Erdbeben; 

- Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung; 

- Verfügung von hoher Hand. 

bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an 

- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte). 

4. Schneedruck, Lawinen 

a) Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen. 

b) Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
oder Eismassen. 

c) Nicht versicherte Schäden 

aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch 

- Überschwemmung; 

- Erdbeben; 

- Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung; 

- Verfügung von hoher Hand. 
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bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an 

- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte). 

5. Vulkanausbruch 

a) Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Mate-
rialien und Gasen. 

b) Nicht versicherte Schäden 

aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch 

- Erdbeben; 

- Verfügung von hoher Hand. 

bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an 

- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte). 

6. Wartezeit 

a) Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem 
Ablauf von 1 Monat ab Antragsstellung (Wartezeit). 

b) Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz ge-
gen die jeweilige Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 5 über einen 
anderen Vertrag bestanden hat und der Versicherungs-
schutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorlie-
genden Vertrag fortgesetzt wird. 

7. Besonderes Kündigungsrecht 

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten die Weiteren Ele-
mentargefahren (siehe § 4 Nr. 1 e) in Textform kündigen. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestim-
men, dass seine Kündigung erst zum Schluss des lau-
fenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen. 

8. Jahreshöchstentschädigung 

Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag je Versi-
cherungsjahr begrenzt. 

 
 

§ 10 Extended Coverage Gruppe A: Innere Unruhen, Bös-
willige Beschädigung, Streik, Aussperrung 

1. Innere Unruhen 

Versichert sind Schäden, die entstehen durch 

a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Ge-
walthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen 
oder 

b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Inneren Unruhen. 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe 
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und 
Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

2. Böswillige Beschädigung 

Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen 
durch betriebsfremde Personen. 

Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb tätig sind. 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden 

a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen; 

b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl entstehen; 

c) durch biologische oder chemische Substanzen verur-
sachte Kontaminationen. 

3. Streik, Aussperrung 

Versichert sind Schäden, die entstehen durch 

a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Streik 
oder Aussperrung oder 

b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Streik oder Aussperrung. 

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende  
Ursachen Schäden durch 

aa) Brand, Explosion oder Implosion, es sei denn, der 
Brand, die Explosion oder die Implosion ist durch 
Innere Unruhen entstanden; 

bb) Erdbeben; 

cc) Verfügung von hoher Hand. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an 

aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudetei-
len befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht er-
folgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte); 

es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion oder 
Implosion infolge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1). 

5. Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann. 

6. Besonderes Kündigungsrecht 

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können die Ge-
fahr Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik 
oder Aussperrung (siehe § 4 Nr. 1 f) jederzeit in Textform 
kündigen. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang 
wirksam. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen. 

 
 

§ 11 Extended Coverage Gruppe B: Fahrzeuganprall, Rauch, 
Überschalldruckwellen 

1. Fahrzeuganprall 

Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter 
Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte Sachen be-
finden, durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, die nicht vom 
Versicherungsnehmer, dem Benutzer der Gebäude oder deren 
Arbeitnehmer betrieben werden. 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Verschleiß. 

b) Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen. 

2. Rauch 

Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich 
bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, Hei-
zungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und un-
mittelbar auf versicherte Sachen einwirkt. 

Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Ein-
wirkung des Rauches entstehen. 
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3. Überschalldruckwellen 

Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn 
sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schall-
grenze durchflogen hat, und diese Druckwelle unmittelbar 
auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, einwirkt. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende  
Ursachen Schäden durch 

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder 
seiner Ladung; 

bb) Erdbeben; 

cc) Verfügung von hoher Hand. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an 

aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht er-
folgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

 
 

§ 12 Glasbruch 

1. Verglasung 

Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der Vergla-
sung (siehe § 1 Nr. 4) infolge Bruches (Zerbrechen). 

2. Werbeanlagen 

a) Bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) – siehe 
§ 1 Nr. 4 b) – umfasst Glasbruch auch das Zerbrechen 
der Röhren (Systeme) und an den übrigen Teilen der An-
lage auch alle Beschädigungen oder Zerstörungen, so-
weit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch den Be-
trieb der Anlage verursachten Abnutzung sind. 

b) Bei Firmenschildern und Transparenten umfasst Glas-
bruch auch Schäden durch Zerbrechen der Glas- und 
Kunststoffteile. 

Dazu gehören auch Schäden an Leuchtkörpern oder nicht 
aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z. B. Metall-
konstruktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel), wenn 
gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbre-
chen am Glas oder Kunststoff vorliegt und entweder bei-
de Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der 
Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen Schaden 
verursacht hat. 

3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten 
(z. B. Schrammen, Muschelausbrüche); 

bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehr-
scheiben-Isolierverglasungen. 

cc) Schäden, die nach § 4 Nr. 1 b) bis g) (Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub, 
Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elemen-
targefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädi-
gung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen) versichert sind. 

b) Nicht versichert sind Schäden durch 

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung; 

bb) Erdbeben; 

cc) Sturmflut. 

c) Die Versicherung von Werbeanlagen nach § 1 Nr. 4 b) 
erstreckt sich nicht auf Kosten, die für Farbangleichun-
gen unbeschädigter Systeme oder für sonstige Änderun-
gen oder Verbesserungen sowie für Überholungen ent-
stehen. 

 
 

§ 13 Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischer 
Betriebseinrichtung (Betriebstechnik, Elektronik) 

1. Begriff 

Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischer Be-
triebseinrichtung sind 

a) die unvorhergesehene Zerstörung oder die Beschädigung 
der Technischen Betriebseinrichtung (siehe § 1 Nr. 1 b) 
sowie der versicherten Daten und Programme nach § 1 
Nr. 2 a); 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sach-
schäden durch 

aa) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
Dritter, 

bb) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler, 

cc) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung, 

dd) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-
richtungen, 

ee) Schwelen, Glimmen, Sengen oder Glühen, 

ff) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel, 

gg) Wasser, Feuchtigkeit, 

hh) Zerreißen infolge Fliehkraft, 

ii) Überdruck oder Unterdruck, 

jj) Frost oder Eisgang, 

b) das Abhandenkommen dieser Sachen durch Diebstahl. 
Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begrün-
dung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger 
Zueignung. 

2. Elektronische Bauelemente 

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet. 

3. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf 

a) Schäden, die nach § 4 Nr. 1 a) bis h) (Feuer, Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub, Lei-
tungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder 
Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruck-
wellen, Glasbruch) versicherbar sind; 

b) Schäden durch 

aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 

dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm 
oder sonstigen Ablagerungen; 

die Ausschlüsse nach aa) bis dd) gelten nicht für be-
nachbarte Maschinenteile, die infolge eines solchen 
Schadens beschädigt werden und nicht auch ihrerseits 
aus Gründen gemäß aa) bis dd) bereits erneuerungsbe-
dürftig waren; 

die Ausschlüsse nach bb) bis dd) gelten ferner nicht in 
den Fällen von Nr. 1 a) aa), bb), dd) und ff); ob ein 
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Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der 
Technik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Material- 
oder Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik 
zur Zeit der Herstellung, bei Bedienungsfehlern nach 
dem Stand der geltenden Bedienungs-/Wartungsvor-
schriften; 

c) Schäden durch Einsatz einer Sache, deren Reparatur-
bedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein musste; wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der 
Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der 
Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verur-
sacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens 
mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfs-
mäßig repariert war; 

d) Schäden, soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Herstel-
ler oder Händler), Werkunternehmer oder aus Repara-
turauftrag einzutreten hat. 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, so 
behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung. 

§ 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für 
diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des Ver-
sicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls gericht-
lich geltend zu machen. 

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet; 

e) Schäden an Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- 
und Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürs-
ten, Kardenbelägen, Bereifungen sowie Öl- oder Gasfül-
lungen, die Isolationszwecken dienen, und Ölfüllungen 
von versicherten Turbinen, es sei denn, dass an anderen 
Teilen der versicherten Sache ein versicherter Schaden 
(siehe Nr. 1) entstanden ist; 

f) Schäden durch Abhandenkommen; Nr. 1 b) bleibt unbe-
rührt; 

g) Schäden durch den Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme durch 
Programme oder Dateien mit Schadenfunktion (z. B. 
Computerviren, -würmer, Trojanische Pferde) oder infol-
ge unberechtigter Handlungen nach Eindringen in Com-
putersysteme. 

 
 

§ 14 Transportgefahren 

1. Versicherter Transport 

Versicherungsschutz während eines Transportes besteht unter 
der Voraussetzung, dass 

a) der Transport den eigenen Geschäftszwecken des Ver-
sicherungsnehmers dient und 

b) der Transport mit eigenen Kraftfahrzeugen des Versiche-
rungsnehmers einschließlich Anhänger und Auflieger 
(Transportmittel) oder mit von ihm geleasten oder gemie-
teten erfolgt und 

c) der Transport mindestens teilweise auf öffentlichen Stra-
ßen oder Wegen erfolgt und 

d) die Transportmittel ausschließlich vom Versicherungs-
nehmer oder seinen Arbeitnehmern bedient werden. 

Als Kraftfahrzeuge gelten alle auf den Versicherungsnehmer 
zugelassenen Kraftfahrzeuge. Die Anzahl ist beitragsrelevant 
und daher im Antrag korrekt anzugeben. 

Jede Änderung des Fahrzeugbestandes (Reduzierung oder 
Erweiterung) ist dem Versicherer innerhalb von 30 Tagen in 
Textform anzuzeigen. 

2. Versicherte Gefahren 

a) Unfall des Transportmittels 

Unfall ist ein mit mechanischer Gewalt plötzlich von außen 
her auf das Transportmittel einwirkendes Ereignis; Brems-, 
Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfall-
schäden. 

b) Höhere Gewalt 

Höhere Gewalt ist ein betriebsfremdes, von außen durch 
elementare Naturkräfte oder Handlungen dritter Perso-
nen einwirkendes Ereignis, das nach menschlicher Ein-
sicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich 
erträglichen Mitteln und durch die äußerste, nach der 
Sachlage vernünftigerweise zu erwartenden Sorgfalt 
nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann 
und auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom Versiche-
rungsnehmer in Kauf zu nehmen ist. 

c) Diebstahl 

Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begrün-
dung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger 
Zueignung (Diebstahl) 

aa) durch Wegnahme des ganzen Transportmittels oder 

bb) nach Aufbruch des Transportmittels. 

d) Unterschlagung des gesamten Transportmittels 

Unterschlagung ist die rechtswidrige Zueignung einer 
Sache durch Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers, 
die sich in deren Besitz oder Gewahrsam befindet. 

e) Raub 

Raub liegt vor, wenn mindestens eine der Vorausset-
zungen nach § 6 Nr. 3 b) erfüllt ist. 

f) Notbremsung zur Vermeidung eines Unfalls 

aa) Soweit dies vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt ist, gelten Notbremsungen und 
Ausweichmanöver durch verkehrsbedingte Um-
stände, soweit hierfür der Beweis erbracht werden 
kann und unter der Voraussetzung, dass es ohne 
diese Maßnahme zu einem Unfall gekommen wä-
re, mitversichert. 

bb) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
wird je Versicherungsfall zusätzlich um den für 
diese Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

3. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf 

a) Schäden, die nach § 4 Nr. 1 a) bis i) (Feuer, Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub, Lei-
tungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder 
Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruck-
wellen, Glasbruch, Ergänzende Gefahren für Schäden an 
Technischer Betriebseinrichtung) in Verbindung mit § 16 
Nr. 3 versichert sind; 

b) Schäden durch Aufruhr, Plünderung, Streik, Aussper-
rung, Sabotage; 

c) Schäden durch Beschlagnahme, Entziehung und sonsti-
ge Verfügungen von hoher Hand; 

d) Schäden durch Verstöße gegen Zoll- oder sonstige be-
hördliche Vorschriften sowie durch gerichtliche Verfü-
gung oder ihre Vollstreckung; 

e) Schäden durch Witterungseinflüsse, es sei denn, dass 
es sich um Folgeschäden nach Nr. 2 a) handelt. 

4. Beginn und Ende des Transports 

a) Der Transport beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem versi-
cherte Sachen am Absendungsort zum Zwecke der un-
verzüglichen Beförderung auf das Transportmittel verla-
den sind und endet mit dem Zeitpunkt, in dem die versi-
cherte Sache zur Ablieferung an den Empfänger vom 
Transportmittel scheidet, spätestens mit dem Ablauf des 
Werktages, der auf den Tag der Ankunft an der Abliefe-
rungsstelle folgt; bei Betrieben, in denen an Samstagen 
nicht gearbeitet wird, gilt Samstag nicht als Werktag. 
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b) Werkzeuge, Ersatzteile, Prüfgeräte und Installationsma-
terial, die sich ständig im Transportmittel befinden, sind 
in Erweiterung von a) gegen die Gefahren nach Nr. 2 a) 
und Nr. 2 b) auch in der Zeit zwischen Beendigung des 
vorausgegangenen und Beginn des nachfolgenden Trans-
portes versichert. 

c) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, beginnt der Transport in Erweiterung zu a) mit 
dem Zeitpunkt, in dem die Güter am Absendungsort zum 
Zwecke der unverzüglichen Beförderung auf der versi-
cherten Reise von der Stelle, an der sie hierfür bereitge-
stellt sind, entfernt werden, und endet mit dem Zeitpunkt, 
in dem die Güter am Ablieferungsort an die Stelle ge-
bracht sind, die der Empfänger zu ihrer Ablieferung be-
stimmt hat. Voraussetzung ist, dass die Be- und Entla-
dung durch den Versicherungsnehmer selbst oder auf 
seine Gefahr ausgeführt wird. 

d) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag ein-
schließlich Ersatz für versicherte Kosten wird um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

5. Entschädigungsgrenzen 

Die Entschädigung je Transport ist auf den hierfür vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

6. Selbstbehalt 

Wird das Transportmittel außerhalb einer verschlossenen Ein-
zelgarage, einer bewachten oder abgeschlossenen Sammel-
garage, eines bewachten Parkplatzes oder in Ermangelung 
solcher Gelegenheiten außerhalb eines umfriedeten Hofes 
eines bewohnten Grundstücks oder einer Fabrik abgestellt, 
so wird der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag für 
die Gefahren nach Nr. 2 c) je Versicherungsfall um den für 
diese Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

 
 

§ 15 Unbenannte Gefahren 

1. Begriff 

a) Unbenannte Gefahren sind die plötzliche und unvorher-
gesehene Zerstörung oder die Beschädigung versicher-
ter Sachen. 

b) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

c) Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachteilige 
Veränderung der Sachsubstanz. Eine Zerstörung oder 
Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein vorhandener 
Mangel offenkundig wird oder es sich um reine Fehlfunk-
tionen von Datenverarbeitungsanlagen, von Software 
oder von eingebauten Mikroprozessoren handelt. Eine 
Fehlfunktion liegt insbesondere vor, wenn die betroffe-
nen Anlagen nicht funktionieren, falsche Ergebnisse pro-
duzieren oder Daten nicht zur Verfügung stehen. 

2. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden 

aa) die nach § 4 Nr. 1 a) bis j) – Feuer, Einbruchdieb-
stahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub, 
Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elemen-
targefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädi-
gung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen, Glasbruch, Ergän-
zende Gefahren für Schäden an Technischer Be-
triebseinrichtung (Betriebstechnik oder Elektronik), 
Transportgefahren – sowie über Besonderen Be-
dingungen, Zusatzbedingungen oder Klauseln ver-
sicherbar oder dort ausgeschlossen sind; 

bb) durch Aufruhr, Plünderung, Streik, Aussperrung, 
Sabotage; 

cc) durch natürliche Beschaffenheit von Sachen; 

dd) durch Abnutzung, Verschleiß, Alterung; dauernde 
Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Staub; kor-
rosive Angriffe oder Abzehrungen, Rost, übermä-
ßigen Ansatz von Kesselstein; Schlamm oder 
sonstige Ablagerungen; 

ee) durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen sowie normale Witte-
rungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit 
und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden 
muss; 

ff) durch Kontamination, Vergiftung, Verseuchung mit 
Krankheitserregern (Bakterien, Viren), es sei denn, 
diese treten als Folge eines versicherten Ereignis-
ses ein; 

gg) durch Ablagerung, Verrußung, Verstaubung, Be-
aufschlagung, es sei denn, diese treten als Folge 
eines versicherten Ereignisses ein; 

hh) durch Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, 
Elektrizität oder sonstiger Energie- oder Treib-
stoffversorgung; 

ii) durch Versagen oder mangelnde Funktion von 
Klima-, Heiz- oder Kühlsystemen; 

jj) durch Erdsenkung über nicht naturbedingten Hohl-
räumen wie Tunnel, Bergwerksstollen; 

kk) durch Planungs-, Konstruktions-, Material- oder 
Ausführungsfehler; 

ll) durch Tiere, Pflanzen, Pilze oder Schwamm, inne-
ren Verderb, Mikroorganismen; 

mm) durch Löschen oder Ändern von Daten, insbeson-
dere durch Computerviren, ohne gleichzeitige Zer-
störung oder Beschädigung des Datenträgers, auf 
dem die Daten gespeichert waren oder der Anlage, 
durch die sie verarbeitet wurden; 

nn) durch fehlende äußere Einwirkung oder Versagen 
von Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen; 

oo) durch Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur, War-
tung; 

pp) durch nicht geschlossene Fenster oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch versicherte Gefahren entstanden sind; 

qq) durch Rückstau von Wasser aus Rohren der öffent-
lichen Abwasserkanalisation, es sei denn, es han-
delt sich um einen Folgeschaden eines versicher-
ten Ereignisses; 

rr) durch Überschwemmung durch andere als die 
nach § 9 Nr. 1 versicherbaren Sachverhalte; 

ss) durch Genmanipulation, Genmutation oder andere 
Genveränderungen; 

tt) durch Glas- oder Metallschmelzmassen; 

uu) durch Trockenheit oder Austrocknung; 

vv) durch Grundwasser; 

ww) durch Meteoriteneinschlag; 

xx) durch Beschlagnahme, Entziehung und sonstige 
Verfügungen von hoher Hand. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an 

aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäude-
teilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte); 

cc) Sachen während des Transportes; 

dd) lebenden Tieren und Pflanzen; 

ee) Gewässern, Grund und Boden. 

3. Besonderes Kündigungsrecht 

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können die Un-
benannten Gefahren jederzeit in Textform kündigen. Die 
Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
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nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen. 

4. Jahreshöchstentschädigung 

Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag je Versi-
cherungsjahr begrenzt. 

 
 

§ 16 Versicherungsort 

1. Örtlicher Geltungsbereich 

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes. 

b) Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge  
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit die-
sem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder ab-
handenkommen. 

c) Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei-
nem Einbruch, Raub müssen alle Voraussetzungen eines 
Einbruchdiebstahls (siehe § 6 Nr. 1), von Vandalismus 
nach einem Einbruch (siehe § 6 Nr. 2) oder eines Rau-
bes (siehe § 6 Nr. 3) innerhalb des Versicherungsortes 
verwirklicht worden sein. Bei mehreren Versicherungsor-
ten müssen alle Voraussetzungen innerhalb desselben 
Versicherungsortes verwirklicht worden sein. 

Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Heraus-
gabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters 
herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen 
erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die 
Tathandlungen nach § 6 Nr. 3 b) aa) bis cc) verübt wurden. 

Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versi-
chert, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort befunden 
haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Drohung 
mit Gewalt verübt wurde. 

2. Bezeichnung des Versicherungsortes 

a) Versicherungsort sind die Gebäude oder Räume von 
Gebäuden, die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind 
oder die sich auf den im Versicherungsvertrag bezeich-
netem Grundstück befinden sowie Schaukästen und Vit-
rinen innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, und in dessen unmittelbarer Umgebung. 

b) Für Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen be-
steht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein 
Versicherungsschutz. 

c) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes oder 
Grundstücks (siehe § 6 Nr. 3) ist das gesamte Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, wenn das 
Grundstück allseitig umfriedet ist. 

d) Versicherungsort für Raub auf Transportwegen (siehe § 6 
Nr. 4) ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die 
Europäische Union sowie die Schweiz, Liechtenstein und 
Norwegen. 

e) Soweit dies vereinbart ist, sind Sachen nach § 1 Nr. 1 bis 
Nr. 3 auch innerhalb des Grundstücks auf dem der Ver-
sicherungsort liegt versichert (Sachen im Freien auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt). 

f) Versicherungsort für Sicherungsdaten/-träger ist auch 
das Gebäude, in das diese ausgelagert sind. 

3. Abhängige Außenversicherung 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz auch für versicherte Sachen (siehe § 1 Nr. 1 bis 
Nr. 3), die sich vorübergehend außerhalb des Versicherung-
sortes innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz, 
Liechtenstein und Norwegen befinden. Zeiträume von mehr 
als 6 Monaten gelten nicht als vorübergehend. Sachen, die 
auf Baustellen, in Containern oder Buden gelagert werden, 
sind nicht versichert. 

Für die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe § 4 Nr. 1 b), Sturm 
und Hagel (siehe § 4 Nr. 1 d) sowie Weitere Elementargefah-
ren (siehe § 4 Nr. 1 e) ist Voraussetzung, dass sich die  
Sachen in Gebäuden befinden. 

Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

4. Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, gelten als Versicherungsort auch neu hinzu-
kommende Betriebsgrundstücke innerhalb der Bundes-
republik Deutschland bis zur nächsten Hauptfälligkeit 
nach deren Hinzukommen. 

b) Die Bestimmungen über Unterversicherung nach § 20 
Nr. 5 sind anzuwenden. 

c) Schäden durch Weitere Elementargefahren (siehe § 9), 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (siehe § 10), Fahrzeuganprall, Rauch, Über-
schalldruckwellen (siehe § 11) sowie Ergänzende Gefah-
ren für Schäden an Technischer Betriebseinrichtung 
(siehe § 13) sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

d) Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

5. Betriebsverlegung 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, gilt im Fall einer Betriebsverlegung auf der 
Grundlage des bisherigen Vertrages auch die neue Be-
triebsstätte als Versicherungsort, soweit diese innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland liegt. 

b) Während der Betriebsverlegung besteht Versicherungs-
schutz in beiden Betriebsstätten. Der Versicherungs-
schutz in der bisherigen Betriebsstätte erlischt jedoch 
spätestens einen Monat nach Umzugsbeginn. Das 
Transportrisiko zwischen den beiden Betriebsstätten ist 
nicht versichert. 

c) Für die Gefahr Einbruchdiebstahl ist Voraussetzung, dass 
in der neuen Betriebsstätte mindestens die gleichen  
Sicherungen vorhanden sind und betätigt werden, wie 
die im Versicherungsvertrag bezeichneten Sicherungen. 

d) Eine Betriebsverlegung ist dem Versicherer zum Zwecke 
der Vereinbarung neuer Beiträge und Bedingungen unver-
züglich anzuzeigen. Kommt eine Einigung über Beiträge 
und Bedingungen nicht zustande, erlischt die vorläufige 
Deckung mit Beendigung der Vertragsverhandlungen, 
spätestens jedoch zwei Monate nach Umzugsbeginn. 
Der Versicherer kann in diesem Fall den Beitrag nach dem 
bisherigen Vertragsstand nur zeitanteilig beanspruchen. 

e) Schäden durch Weitere Elementargefahren (siehe § 9), 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (siehe § 10), Fahrzeuganprall, Rauch, Über-
schalldruckwellen (siehe § 11) sowie Ergänzende Gefah-
ren für Schäden an Technischer Betriebseinrichtung 
(siehe § 13) sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

f) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt ge-
kürzt. 

6. Transportgefahren 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist abweichend 
von Nr. 2 und Nr. 3, Versicherungsort für die Transportgefah-
ren (siehe § 14) die Bundesrepublik Deutschland. 

7. Bargeld und Wertsachen 

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht 
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder 
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art. 

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Ge-
schäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne 
Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze 
versichert. 

Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub und bei Handelsbe-
trieben nicht für deren betriebstypische Waren und Vorräte. 

8. Registrierkassen 

Registrierkassen sowie elektrische und elektronische Kassen, 
Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich 
Geldwechsler) gelten nicht als Behältnis im Sinne von Nr. 7. 

Jedoch ist Bargeld auch in Registrierkassen sowie elektri-
schen und elektronischen Kassen versichert, solange diese 
geöffnet sind. 

Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
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§ 17 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich verein-
barte Sicherheitsvorschriften 

1. Besondere Gefahrerhöhungen 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (siehe Teil A § 9) 
liegt für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei-
nem Einbruch, Raub insbesondere vor, wenn Räumlichkei-
ten, die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort 
angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht mehr benutzt 
werden. 

2. Sicherheitsvorschriften 

Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer 

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 
dies gilt auch während einer vorübergehenden Betriebs-
stilllegung (z. B. Betriebsferien); 

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit 
den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handenkommen können; 

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies besonders 
vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so auf-
zubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussicht-
lich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zer-
stört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
können. 

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 Euro nicht übersteigt. 

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken; 

d) für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei-
nem Einbruch, Raub 

aa) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem 
Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen 
zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten 
abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 

bb) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle 
zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherungen 
sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, 
Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt 
gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, so-
lange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in 
diesen Betriebsteilen ruht; 

cc) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang 
zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das 
Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu 
ersetzen; 

dd) Registrierkassen, elektrische und elektronische 
Kassen sowie Rückgeldgeber nach Geschäfts-
schluss zu entleeren und offen zu lassen; 

e) für die Gefahr Leitungswasser 

aa) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versi-
cherte Sachen mindestens 12 cm über dem Fuß-
boden zu lagern; sofern dies vereinbart und im 
Versicherungsschein genannt ist, gelten Sachen 
unter Erdgleiche unterhalb dieser Mindestlagerhöhe 
bis zu dem vereinbarten Betrag mitversichert; 

bb) die versicherten wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zustand 
zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden 
unverzüglich nach den anerkannten Regeln der 
Technik beseitigen zu lassen; 

cc) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und entleert 
zu halten; 

dd) während der kalten Jahreszeit alle Räume genü-
gend zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anla-
gen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten; 

ee) ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal 
in jedem Kalenderhalbjahr durch die Technische 
Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder 
durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle 
prüfen und etwaige Mängel unverzüglich abzustel-
len oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser 
Obliegenheiten ist dem Versicherer durch ein Prüf-
zeugnis nachzuweisen; 

f) für die Gefahr Sturm und Hagel die Gebäude, in denen 
sich die versicherten Sachen befinden, insbesondere 
Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sa-
chen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und 
Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den 
anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen; 

g) für die Weiteren Elementargefahren Überschwemmung 
und Rückstau 

aa) Abflussleitungen auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, freizuhalten und vorhandene 
Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu halten; 

bb) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicher-
te Sachen mindestens 12 cm über dem Fußboden 
zu lagern; sofern dies vereinbart und im Versiche-
rungsschein genannt ist, gelten Sachen unter Erd-
gleiche unterhalb dieser Mindestlagerhöhe bis zu 
dem vereinbarten Betrag mitversichert; 

h) für die Ergänzenden Gefahren für Schäden an Techni-
scher Betriebseinrichtung durch Diebstahl aus Kraftfahr-
zeugen Fenster sowie das Dach zu schließen und Türen 
zu verschließen; 

i) für die Transportgefahren dafür Sorge zu tragen, dass 

aa) der Fahrer des Transportmittels im Besitz einer 
hierfür gültigen Fahrerlaubnis ist; 

bb) nur Transportmittel verwendet werden, die für die 
Aufnahme und Beförderung der Güter geeignet 
sind, sich in einem den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechenden Zustand befinden und polizeilich 
zugelassen sind; 

cc) die zugelassene Ladefähigkeit nicht überschritten 
wird; 

dd) zur Vermeidung eines Diebstahls das Transportmit-
tel unter Anwendung sämtlicher vorhandenen Siche-
rungseinrichtungen ordnungsgemäß gesichert ist; 

ee) zur Vermeidung eines Diebstahls nach Aufbruch 
des Transportmittels bei mit Planen versehenen 
Transportmitteln die geschlossene Plane durch 
Ketten und Schloss oder durch eine andere, min-
destens gleich sichere Art am Transportmittel be-
festigt ist; 

ff) zur Vermeidung eines Diebstahls während der 
Nachtzeit (von 22:00 bis 6:00 Uhr) zusätzlich zu 
dd) und ee) das Transportmittel in einer verschlos-
senen Einzelgarage, einer bewachten oder abge-
schlossenen Sammelgarage, auf einem bewach-
ten Parkplatz oder in Ermangelung solcher Gele-
genheiten auf einem umfriedeten Hof eines be-
wohnten Grundstücks oder einer Fabrik sich befin-
det oder dauernd beaufsichtigt wird; 

gg) Sachen ordnungsgemäß und beanspruchungsge-
recht verpackt sowie sachgemäß verladen und ge-
sichert sind. 

3. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genann-
ten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Teil A 
§ 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 
 

§ 18 Versicherungswert; Versicherungssumme 

1. Betriebseinrichtung 

Der Versicherungswert der Betriebseinrichtung (siehe § 1 Nr. 1) 
ist 

a) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
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Zustand wieder zu beschaffen oder sie neu herzustellen, 
maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben 
Art und Güte infolge Technologiefortschritts entweder 
nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen. 

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die da-
durch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden dürfen, 
es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefort-
schritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versi-
cherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wie-
derherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Ver-
einbarungen zu den versicherten Kosten. 

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Ein-
tritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil 
des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkos-
ten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten; 

b) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert verein-
bart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung 
zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes be-
trägt (Zeitwertvorbehalt). 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Betriebsein-
richtung durch einen Abzug entsprechend ihrem insbe-
sondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand. 

Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, sind abweichend davon ständig bestimmungs-
gemäß im Gebrauch befindliche und ordnungsgemäß in-
stand gehaltene Sachen auch dann zum Neuwert versi-
chert, wenn der Zeitwert weniger als 40 % des Neuwer-
tes beträgt. Dies gilt nicht, sofern Versicherung nur zum 
Zeitwert vereinbart ist; 

c) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck all-
gemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht 
mehr zu verwenden ist; 

gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die 
Sache oder für das Altmaterial. 

Soweit Versicherungsschutz für außen an dem Gebäude an-
gebrachte Sachen oder für Sachen auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, außerhalb von Gebäuden 
vereinbart ist, erfolgt die Berechnung des Versicherungs-
werts nach a) bis c). 

2. Waren und Vorräte 

Der Versicherungswert von Waren und Vorräten ist der Be-
trag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend 
ist der niedrigere Betrag. 

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Ver-
sicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten. 

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren 
Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen 
durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 

3. Wertpapiere 

Der Versicherungswert von Wertpapieren ist 

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-
heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt-
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland; 

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

4. Sonstige Sachen 

a) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der 
Versicherungswert 

aa) von Anschauungsmodellen, Prototypen und Aus-
stellungsstücken, ferner von typengebundenen, für 
die laufende Produktion nicht mehr benötigten Fer-
tigungsvorrichtungen, 

bb) von ohne Kaufoption geleasten Sachen oder ge-
leasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei 
Schadeneintritt abgelaufen war, sowie 

cc) für alle sonstigen in Nr. 1 bis Nr. 3 nicht genannten 
beweglichen Sachen 

entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 b) oder unter den 
dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert ge-
mäß Nr. 1 c). 

b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist Versi-
cherungswert von ausgestellten Kunstgegenständen 
nach § 1 Nr. 1 d) der Preis für das Anfertigen einer quali-
fizierten Kopie. 

5. Ertragsausfall 

Der Versicherungswert des Ertragsausfalles (siehe § 2) ent-
spricht der Summe der Versicherungswerte der versicherten 
Sachen nach § 1 Nr. 1 bis Nr. 3. 

Der Versicherungswert des Ertragsausfalles erhöht sich, so-
weit 

a) Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte, die dem 
versicherten Betrieb dienen, nicht durch vorliegenden 
Vertrag versichert sind oder 

b) Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte gegen 
dieselbe Gefahr auch durch andere Versicherungsver-
träge versichert sind, jedoch ohne Einschluss von Er-
tragsausfallschäden, 

um die Versicherungswerte der unter a) und b) genannten 
Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte. 

6. Umsatzsteuer 

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

7. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert nach Nr. 1 bis Nr. 6 
entsprechen soll. 

b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen 
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer 
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für 
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils 
gültigen Versicherungswert anpassen. 

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen (siehe § 20 Nr. 5). 

 
 

§ 19 Summenanpassung 

1. Summenänderung 

a) Soweit Summenanpassung nach Index vereinbart ist, 
erhöhen oder vermindern sich zu Beginn eines jeden 
Versicherungsjahres die Versicherungssummen für ver-
sicherte Sachen (siehe § 1) zur Anpassung an Wertän-
derungen der versicherten Sachen und für Ertragsausfall 
(siehe § 2) entsprechend dem Prozentsatz, um den sich 
der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im 
vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davor liegen-
den Kalenderjahr verändert hat. 

b) Der Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma 
gerundet. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundes-
amt jeweils für den Monat September festgestellte und 
veröffentlichte Index. 

c) Soweit dies vereinbart ist, erhöht sich abweichend von a) 
die Versicherungssumme für versicherte Sachen (siehe 
§ 1) zur Anpassung an Wertänderungen der versicherten 
Sachen und für Ertragsausfall (siehe § 2) vereinbarungs-
gemäß mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres um 
den vereinbarten Prozentsatz. 
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2. Information über Änderungen 

Die gemäß Nr. 1 berechneten Versicherungssummen wer-
den auf volle 500 Euro aufgerundet. Die neuen Versiche-
rungssummen und der geänderte Beitrag werden dem Versi-
cherungsnehmer jeweils bekannt gegeben. 

3. Tarifbeiträge 

Die aus den Versicherungssummen gemäß Nr. 2 sich erge-
benden erhöhten Beiträge dürfen die im Zeitpunkt der Erhö-
hung geltenden Tarifbeiträge nicht übersteigen. Diese Grenze 
gilt jedoch nur, wenn sich die neuen Tarifbeiträge auf eine 
unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken beziehen. 

4. Vorsorgeversicherung 

Solange Anpassung der Versicherungssummen vereinbart 
ist, erhöhen sich vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die 
jeweiligen Versicherungssummen um einen Vorsorgebetrag 
von 10 Prozent. 

5. Unterversicherung 

Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § 20 Nr. 5) 
bleiben unberührt. 

6. Widerspruchsrecht 

a) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über 
die geänderte Versicherungssumme kann der Versiche-
rungsnehmer durch Erklärung in Textform die ihm mitge-
teilte Veränderung rückwirkend aufheben. Will der Versi-
cherungsnehmer zugleich die Erklärung gemäß Nr. 7 
abgeben, so muss dies deutlich zum Ausdruck kommen. 

b) Erklärt der Versicherungsnehmer in drei aufeinander fol-
genden Kalenderjahren die Aufhebung der Änderung, so 
gilt dies als Erklärung gemäß Nr. 7. 

7. Aufhebungsrecht 

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform verlangen, 
dass die Bestimmungen über die Summenanpassung künftig 
nicht mehr anzuwenden sind. 

8. Überversicherung 

Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen 
erheblicher Überversicherung wird durch diese Vereinbarung 
nicht eingeschränkt. 

 
 

§ 20 Umfang der Entschädigung 

1. Entschädigungsberechnung 

a) Der Versicherer ersetzt 

aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfal-
les abhandengekommenen Sachen den Versiche-
rungswert (siehe § 18) unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles; 

bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchs-
tens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles. 

Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch 
die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird. 

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch 
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache 
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet werden 
darf, werden bei der Entschädigungsberechnung gemäß 
a) berücksichtigt, soweit 

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden, oder 

bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war. 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass die versi-
cherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art 
und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden 
darf, werden im Rahmen der Entschädigungsberech-
nung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versiche-
rungswert zu berücksichtigen sind. 

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Ent-
schädigungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet. 

d) Versicherungsschutz für Kosten besteht gemäß den Ver-
einbarungen nach § 3. 

e) Abweichend von a) ersetzt der Versicherer für Ergän-
zende Gefahren für Schäden an Technischer Betriebs-
einrichtung (siehe § 13): 

aa) maximal den Zeitwert, wenn für die versicherten 
Sachen serienmäßig erstellte Ersatzteile nicht 
mehr zu beziehen sind; 

bb) an Teilen nach § 13 Nr. 3 e), Akkumulatoren-
batterien sowie Verbrennungsmotoren nur den 
Zeitwert (siehe § 18 Nr. 1 b) oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen nur den gemeinen 
Wert (siehe § 18 Nr. 1 c); 

cc) die Kosten für Teile gemäß § 1 Nr. 5 h) bb), dd) 
und ee) jedoch unter Abzug einer Wertverbesse-
rung und nur, wenn diese zur Wiederherstellung 
einer Sache beschädigt oder zerstört und deshalb 
erneuert werden müssen; 

dd) an Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glättungs-
röhren in Computertomographen den Schaden 
gemäß a), maximal jedoch den Neuwert gekürzt 
nach folgender Formel: 

Prozentsatz = (100 • P) / (PG • XY) 

Der Prozentsatz beträgt maximal 100 Prozent. Es be-
deuten: 

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesitzer) der 
bis zum Eintritt des Schadens mit der betreffenden 
Röhre bereits vorgenommenen Abtastvorgänge 
(Scans) bzw. Betriebsstunden bzw. -monate, je 
nachdem worauf die Gewährleistung des Herstel-
lers abgestellt ist. 

PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende 
Röhre üblicherweise vereinbarte Gewährleistungs-
dauer (Standard-Gewährleistung) in Scans bzw. 
Betriebsstunden bzw. -monaten. 

X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der 
Gutschrift, die vom jeweiligen Hersteller üblicher-
weise (Standard-Gewährleistung) für die betref-
fende Röhre vereinbart wird: 

(a) volle Ersatzleistung/Gutschrift während der ge-
samten Gewährleistungsdauer: Faktor 1 

(b) volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen be-
grenzten Teil der Gewährleistungsdauer und 
anteilige Ersatzleistung/Gutschrift für die übri-
ge Gewährleistungsdauer: Faktor 0,75 

(c) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend 
erreichter bzw. nicht erreichter Betriebsdauer/ 
-leistung während der gesamten Gewährleis-
tungsdauer: Faktor 0,50 

Y = Erstattungsfaktor 

(a) Röntgen-Drehanodenröhren Faktor 2 

(b) Regel- und Glättungsröhren Faktor 3 

Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird 
die individuell vereinbarte Regelung sinngemäß 
angewendet; 
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ee) an allen anderen Röhren – vorbehaltlich der Rege-
lung gemäß dd) – den Schaden gemäß a), maximal 
jedoch den Neuwert gekürzt nach folgender Tabelle: 

 

 

Verringerung 
der Entschädigung 

nach Benutzungsdauer 
Bezeichnung 
der Röhren von 

monatlich 
um 

 

Röntgen- 
oder Ventilröhren 
(nicht Medizintechnik) 

  6 Monaten 5,5 % 

Laserröhren 
(nicht Medizintechnik) 

  6 Monaten 5,5 % 
 

Röntgen-Drehanoden-
röhren (Medizintechnik) 
bei Krankenhäusern, 
Röntgenologen oder 
Radiologen 

12 Monaten 3,0 % 

Laserröhren 
(Medizintechnik) 

12 Monaten 3,0 % 

Kathodenstrahlröhren 
(CRT) in Aufzeich-
nungseinheiten von 
Foto- oder Lichtsatz-
anlagen 

12 Monaten 3,0 % 

Thyratronröhren 
(Medizintechnik) 

12 Monaten 3,0 % 

Bildaufnahmeröhren 
(nicht Medizintechnik) 

12 Monaten 3,0 % 
 

Bildwiedergaberöhren 
(nicht Medizintechnik) 

18 Monaten 2,5 % 

Hochfrequenz-
leistungsröhren 

18 Monaten 2,5 % 
 

Röntgen- 
Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei 
Teilröntgenologen 

24 Monaten 2,0 % 

Stehanodenröhren 
(Medizintechnik) 

24 Monaten 2,0 % 

Speicherröhren 24 Monaten 2,0 % 
Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 % 
Ventilröhren 
(Medizintechnik) 

24 Monaten 1,5 % 

Regel- oder 
Glättungsröhren 

24 Monaten 1,5 % 

Röntgenbild-
verstärkerröhren 

24 Monaten 1,5 % 

Bildaufnahme- oder 
Bildwiedergaberöhren 
(Medizintechnik) 

24 Monaten 1,5 % 

Linearbeschleuniger-
röhren 

24 Monaten 1,5 % 
 

ff) an Zwischenbildträgern den Schaden gemäß a), 
maximal den Neuwert vermindert um die bisherige 
Nutzung. Die bisherige Nutzung berechnet sich 
aus dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreich-
ten Lebensdauer zu der vom Hersteller erwarteten 
Lebensdauer; 

gg) an Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteiligen Kol-
ben, Kolbenböden und Kolbenringen von Kolben-
maschinen den Schaden gemäß a), maximal jedoch 
den Neuwert abzüglich 10 Prozent pro Jahr; höchs-
tens jedoch 50 Prozent. 

f) Abweichend von a) ersetzt der Versicherer für Schäden 
durch die Gefahr Glasbruch (siehe § 12) die Wiederbe-
schaffungskosten für Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand. Soweit die Sache für ihren Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers 
nicht mehr zu verwenden ist, ersetzt der Versicherer den 
gemeinen Wert; gemeiner Wert ist der erzielbare Ver-
kaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 

2. Ertragsausfallschaden 

a) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder 
ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbre-
chung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre. 

b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung füh-
ren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeit-
punkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr 
entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind angemessen 
zu berücksichtigen. 

c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und 
soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung erwirtschaftet worden wären. 

d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem 
Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sa-
chen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden. 

3. Neuwertanteil 

Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-
spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 

a) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden-
gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwer-
tigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zu-
stimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung 
gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen und Gerä-
ten können Maschinen und Geräte beliebiger Art be-
schafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist; 

b) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wieder-
herzustellen. 

4. Zeitwertschaden 

a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden-
gekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über 
den Versicherungswert festgestellt. 

Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Re-
paratur um den Betrag gekürzt, um den durch die Repa-
ratur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
würde. 

b) Für sonstige Sachen nach § 18 Nr. 4 erwirbt der Versi-
cherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den gemeinen Wert (siehe § 18 Nr. 1 c) übersteigt, einen 
Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädi-
gung die Voraussetzungen gemäß Nr. 3 erfüllt sind und 
die Wiederherstellung notwendig ist. 

5. Unterversicherung 

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfal-
les, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterver-
sicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 und Nr. 2 in 
dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert. 

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position 
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so 
werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der da-
von betroffenen Sachen höchstens diese Beträge be-
rücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versiche-
rungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschä-
digung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt. 

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen. 
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c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 8 und 
Entschädigungsgrenzen nach Nr. 9 sind im Anschluss an 
a) und b) anzuwenden. 

d) Bei Berechnung einer Unterversicherung sind auch die 
nach § 16 Nr. 3 außerhalb des Versicherungsortes versi-
cherten Sachen (abhängige Außenversicherung) zu be-
rücksichtigen. 

e) Bei Schäden durch Ergänzende Gefahren an Techni-
scher Betriebseinrichtung (siehe § 4 Nr. 1 i) ist für die 
Ermittlung einer Unterversicherung nur auf die Position 
technische Betriebseinrichtung nach § 1 Nr. 1 b) abzu-
stellen; die summarische Versicherung (siehe § 1 Satz 1) 
gilt hier nicht. 

6. Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung 

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein ge-
nannt ist, sind die Bestimmungen über Unterversiche-
rung nach § 20 Nr. 5 nicht anzuwenden, wenn der Scha-
den den vereinbarten Prozentsatz des Gesamtbetrages 
der Versicherungssummen nicht übersteigt und nicht 
mehr als den vereinbarten Betrag beträgt. 

b) Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Waren und 
Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist. 

c) Bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungs-
summen nach a) werden nicht berücksichtigt Versiche-
rungssummen 

aa) auf Erstes Risiko, 

bb) für Waren und Vorräte, für die Stichtagsversiche-
rung vereinbart ist, 

cc) für die selbstständige Außenversicherung. 

7. Versicherung auf Erstes Risiko 

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko 
vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positio-
nen nicht berücksichtigt. 

8. Selbstbehalt 

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt. 

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach 
Nr. 9 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden. 

9. Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens 

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen; 

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

10. Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. 

Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung tatsächlich nicht gezahlt hat. 

11. Ereignisdefinition 

Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu verstehen, 
die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 72 Stunden 
anfallen. 

Dies gilt nicht für die Gefahren Feuer (siehe § 4 Nr. 1 a) und 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub 
(siehe § 4 Nr. 1 b). 

 
 

§ 21 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, 
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies 
nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner 
in Textform anzuzeigen. 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden-
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. 

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben. 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden-
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder 
die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. 

Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
dengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert 
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 

Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. 

Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der 
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

4. Beschädigte Sachen 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder 
Nr. 3 bei ihm verbleiben. 

5. Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer 
den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu über-
tragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen 
Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurücker-
langt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger 
Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden 
ist. 

 
 

§ 22 Veräußerung der versicherten Sachen 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhält-
nis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 
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2. Kündigungsrechte 

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis 
des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu 
kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt 
wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräu-
ßerer allein für die Zahlung des Beitrages. 

3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versi-
cherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer be-
stehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 

bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

 
 

§ 23 Home-Service 

1. Erreichbarkeit und Leistung 

Auch außerhalb der Geschäftszeiten steht dem Versiche-
rungsnehmer ein spezieller Home-Service rund um die Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen, zur Verfügung. Im Notfall or-
ganisiert dieser rasche Hilfe und vermittelt qualifizierte 
Handwerker und Dienstleister. 

2. Rufnummer 

Dieser Home-Service kann unter der im Versicherungs-
schein genannten Telefonnummer erreicht werden. 

 
 

§ 24 Künftige Bedingungs- und Leistungsverbesserungen 
(Update-Garantie) 

Werden die diesem Vertrag zugrunde liegenden Versiche-
rungsbedingungen – Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Verbundene Inhaltsversicherung (VGIB 2014), die 
Besonderen oder Zusatzbedingungen sowie die Pau-
schaldeklaration – ausschließlich zum Vorteil der Versiche-
rungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die 
Inhalte der neuen Bedingungen ab Einführung auch für die-
sen Vertrag. 
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Besondere Bedingungen 
zur Inhaltsversicherung – City 

(BB Inhalt City 2014) 
 

 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

Es gelten die vereinbarten Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen für die Verbundene Inhaltsversicherung (VGIB 2014) 
sowie die Pauschaldeklaration Inhalt Plus, soweit sich aus 
den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt. 

Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren 
gemäß Teil B § 4 Nr. 1 VGIB 2014 nicht beantragt und im 
Versicherungsschein nicht genannt ist, entfallen die diese 
Gefahren betreffenden Bestimmungen. 

 
 

§ 2 B 01050314 Automaten in Gebäuden 

1. In Erweiterung von Teil B § 1 Nr. 5 e) VGIB 2014 sind Auto-
maten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) und 
Geldautomaten, die sich in Gebäuden innerhalb des Versi-
cherungsortes (siehe Teil B § 16 VGIB 2014) befinden, samt 
deren Inhalt an Vorräten versichert. Die Entschädigung ist je 
Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

2. Der Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen einer für 
Bargeld vereinbarten Entschädigungsgrenze mitversichert. 
Teil B § 16 Nr. 8 VGIB 2014 gilt hierfür nicht. 

3. Schäden durch Ergänzende Gefahren für Schäden an Tech-
nischer Betriebseinrichtung (Teil B § 13 VGIB 2014), Trans-
portgefahren (Teil B § 14 VGIB 2014) sowie Unbenannte Ge-
fahren (Teil B § 15 VGIB 2014) sind von der Versicherung 
ausgeschlossen. 

4. Die Entschädigung ist für Automaten einschließlich Geldinhalt 
je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt. 

 
 

§ 3 B 02015214 Ertragsausfallschäden durch Ausfall von 
Kühl-, Gefrier-, Tiefkühlgeräten/-räumen 
(Lebensmittel) 

1. In Erweiterung zu Teil B §§ 2 und 4 VGIB 2014 leistet der 
Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfall infolge 
Schäden an Lebensmitteln in Kühlgeräten/-räumen oder in 
Gefrier- und Tiefkühlanlagen/-räumen, wenn der Ausfall der 
Kühleinrichtungen zurückzuführen ist auf 

a) den Ausfall der öffentlichen Stromversorgung; 

b) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Kühl-
einrichtungen durch Material- oder Herstellungsfehler, 
Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung; 

c) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak 
oder anderen Kältemitteln. 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden, die entstanden 
sind durch 

a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Kühlanlage; 

b) angekündigte Stromabschaltungen; 

c) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes entstanden sind bzw. vorhanden waren, 
auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungs-
schutzes in Erscheinung treten; 

d) Schwund oder natürlichen Verderb der Waren; 

e) eine versicherbare Gefahr (siehe Teil B § 4 Nr. 1 VGIB 
2014). 

3. Teil B § 16 Nr. 3 VGIB 2014 findet keine Anwendung. 

4. Der Versicherungsnehmer hat 

a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten, 

b) die Kühlanlage regelmäßig abzutauen  und 

c) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedienungs-
vorschriften der Kühleinrichtung zweckentsprechend zu 
verpacken. 

5. Im Übrigen gelten Teil A § 8 und Teil B § 17 VGIB 2014. 

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro 
begrenzt. 

 
 

§ 4 B 03005114 Mehrkosten für umweltschonende Haus-
wirtschaftsgeräte 

1. In Erweiterung zu Teil B § 3 VGIB 2014 ersetzt der Versiche-
rer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf 
Erstes Risiko die infolge eines Versicherungsfalles tatsäch-
lich entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung von technischen Hauswirtschaftsgeräten, 
wenn diese durch umweltschonende Geräte (d. h. Geräte, 
die nach Angaben des Herstellers und der Verkehrsanschau-
ung mit einem Prädikat wie „umweltschonend“, „energie- und 
wasserschonend“ bezeichnet sind) ersetzt werden. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro 
begrenzt. 

 
 

§ 5 B 03005214 Schlossänderungskosten für Betriebs-
fahrzeuge 

1. In Erweiterung zu Teil B § 3 VGIB 2014 ersetzt der Versiche-
rer, soweit die Gefahr Einbruchdiebstahl versichert ist, die 
notwendigen Kosten für Schlossänderungen an Betriebsfahr-
zeugen, wenn der Schlüssel durch einen Versicherungsfall 
durch Einbruchdiebstahl nach Teil B § 6 Nr. 1 VGIB 2014 
abhandengekommen ist. 

2. Voraussetzung ist, dass sich die Schlüssel der Betriebsfahr-
zeuge in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit auch gegen die 
Wegnahme des Behältnisses gewähren, befunden haben. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro 
begrenzt. 

 
 

§ 6 B 05075214 Ergänzung: Verderb von Lebensmitteln 

1. In Erweiterung zu Teil B § 5 Nr. 7 VGIB 2014 werden im 
Rahmen der vereinbarten Entschädigungsgrenze Schäden 
an Lebensmitteln in Gefrier- und Tiefkühlgeräten/-räumen 
auch ersetzt, wenn der Ausfall der Kühleinrichtungen zu-
rückzuführen ist auf 

a) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Tief-
kühleinrichtungen durch Material- oder Herstellungsfeh-
ler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung; 

b) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak 
oder anderen Kältemitteln. 

2. Zusätzlich in Erweiterung zu Teil B § 5 Nr. 7 VGIB 2014 
werden im Rahmen der vereinbarten Entschädigungsgrenze 
auch Schäden an Lebensmitteln in Kühlgeräten/-räumen er-
setzt, wenn der Ausfall der Kühleinrichtungen zurückzufüh-
ren ist auf 

a) den Ausfall der öffentlichen Stromversorgung; 

b) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Kühl-
einrichtungen durch Material- oder Herstellungsfehler, 
Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung; 

c) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak 
oder anderen Kältemitteln. 
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3. In Erweiterung der Ausschlüsse gemäß Teil B § 5 Nr. 7 VGIB 
2014 erstreckt sich der Versicherungsschutz ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 

a) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes entstanden sind bzw. vorhanden waren, 
auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungs-
schutzes in Erscheinung treten; 

b) Schwund oder natürlichen Verderb der Waren. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro 
begrenzt. 

 
 

§ 7 Sachen im Freien 

1. B 06005114 Bewirtschaftungsmöbel 

a) In Erweiterung zu Teil B § 6 Nr. 1 und § 8 VGIB 2014 er-
streckt sich der Versicherungsschutz von Bewirtschaf-
tungsmöbeln im Freien (z. B. Tische, Stühle, Thekenmö-
bel, Sonnenschirme, Windschutz, Wärmestrahler) in 
Biergärten und auf Terrassen auf dem Versicherungs-
grundstück (Teil B § 16 Nr. 2 e) VGIB 2014) auch auf 
Diebstahl und Sturmschäden. 

b) Nicht mitversichert sind Vandalismusschäden. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20.000 
Euro begrenzt. 

d) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe von 
200 Euro gekürzt. 

2. B 06005214 Diebstahl von Leergut 

a) In Erweiterung zu Teil B § 6 Nr. 1 VGIB 2014 ist der 
Diebstahl von Leergut im Freien auf dem Versicherungs-
grundstück (Teil B § 16 Nr. 2 e) VGIB 2014) versichert. 

b) Nicht mitversichert sind Vandalismusschäden. 

c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 300 Euro 
begrenzt. 

3. B 06005414 Fahrradständer und Werbeschilder im 
Freien 

a) In Erweiterung zu Teil B § 6 Nr. 1 und § 8 VGIB 2014 er-
streckt sich der Versicherungsschutz von Fahrradstän-
dern und Werbeschildern im Freien auf dem Versiche-
rungsgrundstück oder in dessen unmittelbarer Umge-
bung (Teil B § 16 Nr. 2 e) VGIB 2014) auch auf Diebstahl 
und Sturmschäden. 

b) Werbeschilder sind nur während der Öffnungszeiten ver-
sichert. 

c) Nicht mitversichert sind Vandalismusschäden. 

d) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro 
begrenzt. 

e) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe von 
200 Euro gekürzt. 

 
 

§ 8 B 06005314 Diebstahl aus Transportmitteln 

1. In Erweiterung zu Teil B § 6 VGIB 2014 wird im Rahmen der 
Einbruchdiebstahlversicherung auch Entschädigung geleistet 
für versicherte Sachen, die durch Aufbrechen eines auf den 
Versicherungsnehmer zugelassenen Transportmittels inner-
halb Deutschlands abhandenkommen. 

2. Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart ist. 

3. Wird das Transportmittel außerhalb einer verschlossenen 
Einzelgarage, einer bewachten oder abgeschlossenen 
Sammelgarage, eines bewachten Parkplatzes oder in Er-
mangelung solcher Gelegenheiten außerhalb eines umfrie-
deten Hofes eines bewohnten Grundstücks oder einer Fabrik 
abgestellt, so besteht Versicherungsschutz nur in der Zeit 
von 06:00 bis 22:00 Uhr. 

4. Ein abgestelltes Transportmittel ist unter Anwendung sämt-
licher vorhandenen Sicherungseinrichtungen ordnungsgemäß 
zu sichern. 

5. Nicht versichert sind 

a) Valoren, insbesondere Briefmarken, Münzen und Medail-
len, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edel-
metall, Schmucksachen, Perlen, Edelsteine und auf 
Geldkarten geladene Beträge (z. B. Telefonkarten), 

b) lebende Tiere und lebende Pflanzen, 

c) echte Teppiche und Pelze, 

d) mobile Daten- und Kommunikationstechnik einschließlich 
Daten, 

e) Munition und sonstige explosive Stoffe, 

f) radioaktive Substanzen und Kernbrennstoffe, 

g) Transportmittel oder sonstige Kraftfahrzeuge, 

h) bewegliche Sachen, die für Dritte gegen Entgelt beför-
dert werden. 

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro 
begrenzt. 

7. Der als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag wird je 
Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe von 20 %, 
mindestens 150 Euro, gekürzt. 

 
 

§ 9 B 14005014 Ausstellungsversicherung 

1. In Erweiterung zu Teil B § 14 VGIB 2014 leistet der Versi-
cherer auch Entschädigung für versicherte Sachen, die wäh-
rend einer Ausstellung, Gewerbeschau, Messe, einem Waren-
markt oder Ähnlichem (nicht Jahrmarkt, Rummel, Kirmes, 
Weihnachtsmarkt oder dergleichen sowie ständige Ausstel-
lungen in den Versicherungsräumen, auf dem Versicherungs-
grundstück oder dort unmittelbar angrenzenden Grund-
stücken) durch Diebstahl oder Unterschlagung abhanden-
kommen oder durch Dritte zerstört oder beschädigt werden. 

Diebstahl ist der Bruch fremden Gewahrsams und Begrün-
dung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger Zu-
eignung. 

Unterschlagung ist die rechtswidrige Zueignung einer Sache 
durch Personen, die sich in deren Besitz oder Gewahrsam 
befindet. 

2. Nicht versichert sind 

a) Schäden, die von Familienangehörigen oder (vorüber-
gehenden) Angestellten des Versicherungsnehmers ver-
ursacht werden, 

b) das Abhandenkommen versicherter Sachen, deren Einzel-
wert 500 Euro übersteigt, 

c) das Abhandenkommen von Sachen, die während der 
Ausstellung zum Verbrauch bestimmt sind (z. B. Werbe-
prospekte, Kataloge, Lebens- und Genussmittel). 

Die übrigen Ausschlussbestimmungen der VGIB 2014 blei-
ben unberührt. 

3. In Ergänzung zu Teil A § 8 Nr. 2 VGIB 2014 hat der Versi-
cherungsnehmer einen Schaden der Ausstellungs-, Gewer-
beschau-, Messe- oder Marktleitung zu melden und hierüber 
einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Die Rechts-
folgen von Verletzungen dieser Obliegenheiten ergeben sich 
aus Teil A §§ 8 und 9 VGIB 2014. 

4. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die Versiche-
rung der Transportgefahren nach Teil B § 14 VGIB 2014 
nicht vereinbart ist. 

5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro 
begrenzt. 

 
 

§ 10 B 14065014 Kundendienstfahrzeuge: Tagzeit 

1. Abweichend von Teil B § 14 Nr. 6 VGIB 2014 entfällt, soweit 
die Transportgefahren versichert sind, der vereinbarte 
Selbstbehalt, wenn in Gebrauch befindliche Kundendienst-
fahrzeuge während der Zeit zwischen 06:00 und 22:00 Uhr 
auf Wegen, Plätzen oder auf bzw. vor dem Betriebsgrund-
stück abgestellt werden. 
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2. Dies gilt auch für ständig im Fahrzeug befindliche Werkzeu-
ge, Ersatzteile, Prüfgeräte sowie Installationsmaterial nach 
Klausel B 14040314. 

 
 

§ 11 B 14065114 Kundendienstfahrzeuge: Wegfall Nacht-
zeitklausel 

1. Abweichend von Teil B § 17 Nr. 2 i) ff) VGIB 2014 besteht für 
Kundendienstfahrzeuge (auf den Betrieb zugelassene Fahr-
zeuge) auch dann Versicherungsschutz, wenn sich diese 
während der Nachtzeit (von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) außer-
halb einer verschlossenen Einzelgarage, einer bewachten 
oder abgeschlossenen Sammelgarage oder eines bewach-
ten Parkplatzes befinden oder dauernd unbeaufsichtigt sind. 

2. Dies gilt auch für ständig im Fahrzeug befindliche Werkzeu-
ge, Ersatzteile, Prüfgeräte sowie Installationsmaterial nach 
Klausel B 14040314. 

3. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe von 20 %, 
mindestens 150 Euro, gekürzt. 

4. Die Entschädigung für Schäden durch Diebstahl nach Teil B 
§ 14 Nr. 2 c) VGIB 2014 ist je Versicherungsfall auf 10.000 
Euro begrenzt. 

 
 

§ 12 B 15025014 Versicherungsort bei gewerblicher und 
privater Nutzung 

1. In Erweiterung zu Teil B § 16 VGIB 2014 liegt unter der 
Voraussetzung, dass die Gewerberäume direkt und unmit-
telbar an die Privaträume des Versicherungsnehmers an-
grenzen und beide Verträge (sowohl der Verbundene  
Inhalts- als auch der Wohnungsversicherungsvertrag) bei  
einem Versicherer bestehen, ein Einbruchdiebstahl im Sinne 
von Teil B § 6 Nr. 1 VGIB 2014 auch dann vor, wenn ein 
Einbruch in die bedingungsgemäß verschlossenen angren-
zenden Privaträume erfolgt und der oder die Täter durch die 
unverschlossene Zwischen-/Verbindungstüre in die angren-
zenden Gewerberäume gelangen. 

2. Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes entfällt, sofern 
sich nicht gleichzeitig der Verbundene Inhalts- (mit der Ge-
fahr Einbruchdiebstahl) und der Wohnungsversicherungs-
vertrag bei unserer Gesellschaft befinden und wenn entwe-
der die Gewerbe- oder die Wohneinheit durch eine Ein-
bruchmeldeanlage zu schützen sind. 
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Positionen-Erläuterung 
zur gewerblichen Gebäude- und Inhaltsversicherung 

 
 
In der Positionen-Erläuterung wird beschrieben, welche 
Sachen oder Daten und Programme den nachfolgend 
genannten Positionen zuzuordnen sind. Die dem Vertrag 
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB) sowie die sonstigen Vereinbarungen blei-
ben hiervon unberührt. 
 
 

1. Erläuterung zur Gebäudeversicherung 

Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An- und 
Neubauten) einschließlich Fundamente, Grund- und Kel-
lermauern, die zur Aufnahme von Menschen, Tieren oder 
Sachen geeignet sind. 

Nicht zur Position Gebäude gehören Baubuden, Zelte 
und Traglufthallen. 

Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte 
allseitig vom Erdreich berührte Bauteil verstanden, der 
bei unterkellerten Gebäuden unter der Unterfläche Kel-
lerboden liegt und bei nicht unterkellerten Gebäuden bis 
Unterfläche Erdgeschoßfußboden reicht. 

Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu ver-
stehen, die zwischen der Unterfläche des Kellerbodens 
und der Unterfläche des oberirdischen Geschosses liegen. 

Zur Position Gebäude gehören auch: 
• Baustoffe und Bauteile, die für den Bestand und die 

Herstellung eines Gebäudes eingefügt oder für den 
Einbau in ein Gebäude bestimmt sind, 

• Behälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt, 
• Blitzableiter, 
• Brunnenanlagen, einschließlich Abdeckungen 
• Einfriedungen, 
• Einrichtungen und Einbauten, 

a) nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäu-
de bleibend verbunden und somit als dessen Be-
standteil anzusehen sind und 

b) dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und 
c) im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen, 
z. B. 
- Aufzugschächte, einschließlich Türen, Einbau-

schränke, 
- Fußbodenkanäle, einschließlich Abdeckungen, 
- Hauswasserver- und -entsorgung, einschließlich der 

gesundheitlichen Anlagen sowie der dazugehörigen 
Warmwasserbereitungsanlagen, Pumpen und dgl., 

- Klimatisierung, 
- Personenaufzüge, 
- Raumbeleuchtungsanlagen, ohne Lampen und 

Röhren etc., 
- Raumbelüftungsanlagen, 
- Raumbeheizungen, z. B. Herde, Einzel- und Sam-

melheizungen, Brennstoffbehälter, Kessel, Pum-
pen und dgl. Anlagen, 

- Sanitäranlagen, z. B. Ausgüsse, Waschbecken, 
Badewannen, WC, 

- Silos, 
- Speiseaufzüge. 

• Fahnenstangen, 
• Gehsteigbefestigungen, 
• Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt, 
• Grünanlagen, hierzu zählen nicht Grund und Boden, 

Wald oder Gewässer, 
• Hofbefestigungen, 
• Kaimauern, 
• Kühltürme, 
• Leitungen – elektrische –, unter Putz verlegt, 
• Rampen, 
• Schornsteine, 
• Silos, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt, 
• Verbindungsbrücken, 
• Vordächer, 
• Wasserhochbehälter, 
• Werkstraßen. 
 
 

2. Erläuterung zur Inhaltsversicherung 

2.1 Betriebseinrichtungen 

sind bewegliche Sachen (einschließlich der dazugehöri-
gen Fundamente und Einmauerungen), soweit sie nicht 
unter die übrigen Positionen fallen. 

Solche Betriebseinrichtungen sind z. B. 
• Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen, 
• Antriebseinrichtungen, einschließlich Riemen, Seile 

und Ketten, 
• Apparaturen, 
• Baugerüste, 
• Bedienungsbühnen, 
• Behälter, soweit kein Verpackungsmaterial, 
• Beleuchtungsanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest 

verbunden sind, 
• Brandbekämpfungseinrichtungen und -anlagen, 
• Brandmeldeanlagen, 
• Büchereien, 
• Büroeinrichtungen, 
• Büromaschinen, 
• Büromaterial, 
• Container, 
• Dampfkraftanlagen, 
• Datenträger (Speichermedien), 
• Datenübertragungsanlagen, 
• Datenverarbeitungsanlagen, 
• Diapositive, 
• Drucksachen, 
• Druckplatten und -walzen, soweit für die laufende 

Produktion benötigt, 
• Druckwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion 

benötigt, 
• Energieanlagen, 
• Ersatzteile, 
• Fahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig, 
• Fernkopieranlagen, 
• Fernschreibanlagen, 
• Fernsehanlagen, 
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• Fernsprechanlagen, 
• Fertigungsvorrichtungen, soweit für die laufende Pro-

duktion benötigt, 
• Feuerlöscher, 
• Filme, 
• Firmenschilder, 
• Förderanlagen, 
• Formen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 
• Fuhrpark, soweit nicht zulassungspflichtig, 
• Gaserzeugungsanlagen, 
• Gefäße, soweit kein Verpackungsmaterial, 
• Gerätschaften, 
• Gleisanlagen, 
• Hubstapler, soweit nicht zulassungspflichtig, 
• Kabel, 
• Kälteanlagen, 
• Kantineneinrichtungen, 
• Kesselanlagen, die überwiegend der Kraft-, Wärme- 

oder Wasserversorgung von Betriebseinrichtungen 
dienen, 

• Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen, 
• Klischees, soweit für die laufende Produktion benötigt, 
• Kräne, 
• Lagereinrichtungen, 
• Lagerhilfen, soweit kein Verpackungsmaterial, 
• Lampen, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen, 
• Lastenaufzüge, 
• Leitungen – elektrische –, soweit nicht unter Putz verlegt, 
• Lettern, 
• Löscheinrichtungen, 
• Löschfahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig, 
• Lüftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen, 
• Luftschutzeinrichtungen, 
• Maschinen, 
• Matrizen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 
• Modelle – formgebende –, soweit für die laufende 

Produktion benötigt, 
• Motoren, 
• Ofenanlagen, zum Brennen, Glühen, Schmelzen, 

Backen und dgl., 
• Prägewerkzeuge, soweit für die laufende Produktion 

benötigt, 
• Röhren, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen, 
• Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen, 
• Rufanlagen, 
• Rundfunkanlagen, 
• Sanitätseinrichtungen, 
• Schablonen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 
• Schienenfahrzeuge, 
• Schnitte, soweit für die laufende Produktion benötigt, 
• Setzkästen, 
• Sozialeinrichtungen, 
• Sporteinrichtungen, 
• Stanzen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 
• Stehsätze, soweit für die laufende Produktion benötigt, 
• Stempel, soweit für die laufende Produktion benötigt, 
• Transformatoren, 
• Transporthilfen, soweit kein Verpackungsmaterial, 
• Trocknungsanlagen, 
• Uhrenanlagen, 
• Verschalungen, 
• Verteilungsanlagen, soweit überwiegend der Kraft-

stromversorgung dienend, 
• Wasserkraftanlagen, 
• Werbeanlagen, 
• Werbesachen, 
• Werkschutzeinrichtungen, 
• Werkzeuge, 

• Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion 
benötigt, 

• Zwischenwände – versetzbare –, z. B. Funktionswände. 
 
2.2 Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehöri-

gen 
Gebrauchsgegenstände, die sich im Eigentum der Be-
triebsangehörigen und die sich üblicherweise auf Ver-
langen des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungs-
ortes befinden, z. B. Bekleidung, Fachliteratur, Fahrräder, 
Taschen, Werkzeuge. 

Nicht hierzu gehören Bargeld, Kraftfahrzeuge, Wertpapie-
re sowie der in Wohnungen befindliche Hausrat. 
 
2.3 Vorräte (ohne Inhalt von Automaten) 

• Abfälle, verwertbare, 
• Betriebsstoffe, z. B. Brennstoffe, Lösungs-, Schmier- 

und Reinigungsmittel, 
• Erzeugnisse, unfertige und fertige, 
• Handelsware, 
• Hilfsstoffe, 
• Rohstoffe, 
• Sachen, in Bearbeitung oder Reparatur genommene, 
• Verpackungsmaterial, z. B. Dosen, Flaschen, Folien, 

Kartonagen, Kisten, Kunststoff-Verpackungen, Säcke, 
soweit keine Transporthilfen, 

• Waren für Sozialeinrichtungen, z. B. Kantinen-, Sani-
täts- und Sporteinrichtungen, 

• Waren von Zulieferern. 
 
2.4 Bargeld und Wertsachen 
Bargeld sind Banknoten und Münzen. 

Wertsachen sind: 
• Urkunden (z. B. Sparbücher, Papiere, die ein privates 

Recht verbriefen, Schecks, Sparbücher, Stempelmar-
ken, Versicherungsmarken, Wechsel), 

• Wertpapiere (z. B. Aktien, Obligationen, Pfandbriefe), 
• Briefmarken, 
• Münzen und Medaillen, 
• Schmucksachen, 
• Perlen und Edelsteine, 
• auf Geldkarten geladene Beträge, 
• unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelme-

tallen, ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck 
dienen. 

 
2.5 Geschäftsunterlagen 
• Geschäftsunterlagen, z. B. Akten, Geschäftsbücher, 

Karteien, Pläne, Zeichnungen, 
• sonstige Daten und Programme (das sind serienmä-

ßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Pro-
gramme und individuelle Daten, die weder für die 
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig 
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger 
gespeichert sind). 

 
2.6 Anschauungsmodelle, Prototypen und Aus-

stellungsstücke, ferner typengebundene, für 
die laufende Produktion nicht mehr benötigte 
Fertigungsvorrichtungen 

Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, 
ferner typengebundene, Fertigungsvorrichtungen, z. B. 
Druckplatten und -walzen, Druckwerkzeuge, Formen, 
Klischees, Matrizen, formgebende Modelle, Prägewerk-
zeuge, Schablonen, Schnitte, Stanzen, Stehsätze, Stem-
pel, Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion 
nicht mehr benötigt. 
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Sicherheitsvorschriften zur Feuerversicherung 
für Handels-, Handwerks- und Gewerbebetriebe 

 
 

§ 1 Vorbemerkung 

Gemäß Teil A § 8 der 

– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbun-
dene Inhaltsversicherung (VGIB) bzw. 

– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbun-
dene Gewerbe-Gebäudeversicherung (VGGB) bzw. 

– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Mittlere 
Ertragsausfallversicherung (MEAB) 

sind alle gesetzlichen, behördlichen sowie im Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften einzuhalten. 

Der Betreiber bzw. Unternehmer ist für die Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften verantwortlich. 

Ihre Anwendung entbindet nicht von der Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik insbesondere von DIN/EN-
Normen, Technischen Regeln, Richtlinien, Verordnungen 
und Unfallverhütungsvorschriften. 

Die Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtsführenden 
bekanntzugeben. Sofern im Betrieb Mitarbeiter beschäftigt 
werden, die der deutschen Sprache nicht hinreichend mäch-
tig sind, müssen die vorgenannten Vorschriften ausführlich 
auch in einer für diese Personen verständlichen Form be-
kanntgemacht werden. 

 
 

§ 2 Feuerschutzabschlüsse 

1. Feuerschutzabschlüsse müssen 

a) nach DIN 4102 Teil 5 geprüft und allgemein bauaufsicht-
lich zugelassen sein; 

b) grundsätzlich geschlossen sein. Empfehlenswert ist eine 
beiderseitige Beschriftung: „Feuerschutzabschluss stets 
geschlossen halten“; 

c) selbsttätig schließen. Bei zweiflügeligen Türen müssen 
Schließfolgeregler den Schließvorgang steuern. 

2. Das zwangsweise Offenhalten von Feuerschutzabschlüssen 
durch Verkeilen, Festbinden usw. ist nicht zulässig. 

3. Der für den Schließvorgang der Feuerschutztüren oder -tore 
erforderliche Bereich muss ständig freigehalten werden. 

4. Sollen Feuerschutzabschlüsse aus betrieblichen Gründen 
zeitweilig offenstehen, müssen sie mit Feststellanlagen aus-
gerüstet werden. Außerhalb der Arbeitszeit müssen auch 
diese Feuerabschlüsse geschlossen sein. 

5. Feststellanlagen müssen allgemein bauaufsichtlich zugelas-
sen sein. Feststellvorrichtungen sind nur in Verbindung mit 
selbsttätigen Auslösevorrichtungen zulässig und müssen 
auch von Hand gelöst werden können. 

6. Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen müssen min-
destens monatlich vom Betreiber überprüft und – falls erfor-
derlich – instandgesetzt werden. Zur Vermeidung von Be-
schädigungen und Blockieren von geöffneten Feuerschutz-
schiebetoren sollen Abweiser aus Stahlrohren oder Stahlpro-
filen über die gesamte Torbreite montiert werden. 

 
 

§ 3 Elektrische Anlagen und Geräte 

1. Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der 
Technik, insbesondere den „Bestimmungen des Verbandes 

deutscher Elektrotechniker“ (VDE) zu errichten, zu betreiben 
und instand zu halten. Die Errichtung oder Veränderung von 
Elektrischen Anlagen darf nur von einer Elektrofachkraft oder 
einer unterwiesenen Person vorgenommen werden. 

2. Der Einbau von Fehlerstrom-(FI-) Schutzeinrichtungen  
(FI-Schutzschalter) wird empfohlen. 

3. Der ausschließliche Einsatz von mangelfreien elektrischen 
Geräten mit einer VDE-, VDE/GS- bzw. GS- Kennzeichnung 
darf sich nur auf den dafür vorgesehenen Verwendungs-
zweck beschränken. Die Anweisungen in den Betriebs- und 
Bedienungsanleitungen sind einzuhalten. 

4. Mitarbeitern ist zu untersagen, private und für den privaten 
Gebrauch hergestellte elektrische Geräte wie z. B. Heiz- und 
Wärmegeräte, Kaffeemaschinen, Wasserkocher an ihren Ar-
beitsplätzen zu betreiben. Geräte, die für eine gewerbliche 
Nutzung ausgelegt sind, sollten an geeigneten, zentralen 
Stellen wie Pausen- und Sozialräume den Mitarbeitern zur 
Verfügung gestellt werden. 

5. Zur Vermeidung von Bränden außerhalb der Betriebs- und 
Öffnungszeiten ist die Anordnung eines Hauptschalters, der 
nach Betriebsschluss bzw. bei Betriebsstillstand die elektri-
schen Anlagen spannungsfrei schaltet, zu empfehlen. Haupt-
schalter sollten generell außerhalb von feuergefährdeten Be-
triebsstätten installiert werden. 

 
 

§ 4 Feuerstätten, Heizräume, behelfsmäßige Feuerstätten 

1. Die Errichtung und Betreibung von Feuerstätten regelt 
sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und 
der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundes-
landes. 

2. Feuerstätten (einschließlich ihrer Rauch- und Abgasrohre), 
Heiz- und Wärmegeräte sowie Trocknungsanlagen sind im 
Umkreis von mindestens 2 Metern frei von brennbaren  
Materialien und Gegenständen zu halten. Davon ausge-
nommen sind Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächen-
temperatur bzw. die austretende Warmluft einen Wert von 
120°C nicht übersteigt. Auf und oberhalb von Feuerstätten 
dürfen keine Ablagen für Gegenstände vorhanden sein. 

3. Heizräume sind mit feuerbeständigen Wänden und Decken 
(F90)* sowie mit mindestens feuerhemmenden, selbstschlie-
ßenden Türen (T30)* baulich abzuschotten und dürfen nicht 
als Abstellräume genutzt werden. 

4. Behelfsmäßige Feuerstätten sowie die Verwendung von 
leicht entflammbaren Flüssigkeiten wie Benzin, Petroleum, 
Spiritus, Lackresten o. Ä. als Heizmedium sind unzulässig. 
Ortsveränderliche Elektro-Wärmegeräte und Geräte ohne 
Zulassung für den unbeaufsichtigten Betrieb sind in Räumen 
mit brennbaren Materialien und Gegenständen nicht zuge-
lassen. Elektroheizungen sind fest zu installieren und so an-
zuordnen, dass darauf oder darüber nichts abgestellt werden 
kann. Durch Gitter, Abweiser oder Geländer sind diese Geräte 
vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Die Min-
destabstände zu brennbaren Stoffen (i. d. R. > 1 Meter) sind 
gemäß Herstellerangaben einzuhalten. 

5. Wärmeführende Schlauch- und Rohrleitungen sind durch 
geeignete Maßnahmen so zu sichern, dass sich brennbare 
Stoffe nicht daran entzünden können. Geeignet sind z. B. 
Rohrisolierung mit Kautschuk, Abweisgitter, Schürzen oder 
ähnliches. 

                                                                  
* Hinweise zu den Feuerwiderstandsklassen siehe letzte Seite 
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§ 5 Feuerlöschanlagen 

1. Jede Arbeits- bzw. Betriebsstätte ist mit Feuerlöschern 
gemäß DIN EN 3 auszustatten. Die Verwendung von älteren 
Feuerlöschern nach DIN 14406 ist zulässig, wenn sie regel-
mäßig überprüft und mangelfrei sind. Die Prüffrist durch ei-
nen Sachkundigen für Feuerlöscher beträgt 2 Jahre. Die An-
bringung hat gut sichtbar und stets leicht zugänglich an zent-
ralen Stellen zu erfolgen. Benutzte Feuerlöscher sind unver-
züglich wieder aufzufüllen bzw. zu ersetzen. Auf die gleich-
lautenden Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern (BGR 133 - Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern) wird diesbezüglich hingewiesen. 

2. Bei Vorhandensein von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 
Brandmelde- und Feuerlöschanlagen sind diese gemäß den 
jeweiligen gesetzlichen und anlagenspezifischen Vorgaben 
entsprechend zu warten und ständig einsatzbereit zu halten. 

3. In Betriebsstätten ist eine Brandschutzordnung gemäß 
DIN 14096 vorzuhalten und jedem Betriebsangehörigen be-
kanntzugeben. Die Bestellung eines Brandschutzbeauftrag-
ten sowie die Erstellung von Brandschutz- und Feuerwehr-
plänen regeln sich nach baubehördlichen Vorgaben. 

4. Mitarbeiter sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und 
danach im Abstand von höchstens zwei Jahren über die Un-
fallverhütungsvorschriften, die brand- und arbeitsschutz-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere jedoch über das Ver-
halten bei einem Brand zu belehren. 

 
 

§ 6 Rauchen, offenes Licht und Feuer 

1. Rauchen und der Umgang mit offenem Licht und Feuer sind 
in feuer- und/ oder explosionsgefährdeten Räumen und Be-
reichen sowie in Garagen verboten. In explosionsgefähr-
deten Räumen ist die Verwendung von Funken bildenden 
Geräten, Werkzeugen und nicht explosionsgeschützten 
Elektrogeräten verboten. Auf die Verbote bzw. das Vorhan-
densein von feuer- und/ oder explosionsgefährdeten Zonen 
ist durch augenfällige und dauerhaft angebrachte Schilder 
hinzuweisen. 

2. Feuergefährdet sind Räume und Bereiche, in denen leicht 
entzündliche und selbstentzündliche Stoffe in einer größeren 
Menge vorhanden sind. Im Allgemeinen ist das der Fall bei 

a) holzverarbeitenden Betrieben, 

b) der Textilindustrie, 

c) Lägern mit brennbarem Inhalt, 

d) Warenhäusern, 

e) Verpackungsbereichen. 

3. Explosionsgefährdet sind Räume und Bereiche, in denen 
sich Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube in einer größeren 
Menge ansammeln und mit Luft vermischen können. Gefähr-
det sind z. B. 

a) Läger für brennbare Flüssigkeiten und Gase, 

b) Lackierereien, 

c) Räume mit Anlagen zum Herstellen, Um- und Abfüllen 
von Metallstäuben (z. B. Aluminium, Zink) und von orga-
nischen Stäuben (z. B. Holz, Getreide, Zucker, Kohle, 
Gummi, Kunststoffe). 

4. Raucherzonen 

Um heimliches Rauchen in Rauchverbotszonen zu vermeiden, 
können Raucherzonen, Raucherkabinen oder Raucherräume 
eingerichtet werden, die von den Verbotszonen deutlich abzu-
grenzen sind (z. B. durch farbige Markierungen, Schranken). 

Raucherkabinen bzw. Raucherräume müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen erstellt werden; sie sind von brennbaren 
Materialien freizuhalten. In diesen Raucherzone/-räumen müs-
sen Feuerlöscher mit geeignetem Löschmittel bereitstehen. 

Außerdem sind standfeste Aschenbecher aus nichtbrennbarem 
Material aufzustellen. In explosionsgefährdeten Räumen und 
Bereichen dürfen keine Raucherzonen eingerichtet werden. 

 

§ 7 Feuergefährliche Arbeiten 

1. Maßnahmen vor Arbeitsbeginn 

a) Feuergefährliche Arbeiten wie z. B. Schweiß-, Schneid-, 
Löt-, Trennschleif-, Auftau- und Heißklebearbeiten dürfen 
nur von Personen ausgeführt werden, die in diese Arbei-
ten eingewiesen und damit vertraut sind. 

b) Feuergefährliche Arbeiten sind sowohl in dafür vorgese-
henen, ständigen Betriebsstätten als auch außerhalb nur 
in einem dafür geeigneten Arbeitsumfeld durchzuführen. 

c) Aus dem Gefahrenbereich sind alle brennbaren Stoffe zu 
entfernen, der Bereich ist von Staub und Abfall oder an-
deren Verunreinigungen zu befreien. Grundsätzlich sol-
len auch die zum Schweißen oder Löten erforderlichen 
Gasflaschen außerhalb des Gefahrenbereichs kippsicher 
aufgestellt werden oder in anderer Weise vor gefährli-
cher Erwärmung und Umstürzen geschützt sein. 

d) Diesbezüglich wird auf die Einhaltung der Gefährdungs-
bereiche mit dem seitlichen Radius und dem Abstand 
nach oben in Abhängigkeit von der Tätigkeit verwiesen. 
Bei feuergefährlichen Arbeiten außerhalb dafür vorgese-
hener, ständiger Arbeitsplätze bedarf es vor Aufnahme 
der Arbeiten grundsätzlich der schriftlichen Genehmi-
gung (Schweißerlaubnisschein). 

e) Unbewegliche Gegenstände, wie z. B. Maschinen, Be-
hälter für Gase oder brennbare Flüssigkeiten, fest einge-
baute Schränke aus brennbarem Material oder sonstige 
Einrichtungen aus brennbarem Material, müssen gegen 
Wärmeübertragung, Funkenflug oder Schmelzperlen 
durch Abdecken gesichert werden. Hierzu eignen sich 
z. B. Planen aus nicht brennbarem Material, entspre-
chende Stellwände oder Metallplatten. Bei der Verwen-
dung von Metallplatten ist zu beachten, dass diese kei-
nen direkten Kontakt zum brennbaren Material haben, da 
es sonst zu einer Brandentstehung durch Wärmeleitung 
kommen kann. 

f) Bei Arbeiten an Rohren, Schächten, Rohrleitungen, Kes-
seln oder sonstigen Behältern müssen brennbare Isolati-
onen oder Umkleidungen entfernt werden. Soweit die 
Entfernung nicht restlos möglich ist, ist zu bedenken, 
dass heiße Gase bzw. Schweiß-, Schneid- und Schleif-
perlen und Funken an unübersichtlichen Stellen Brände 
hervorrufen können. 

g) Befinden sich im Gefährdungsbereich brennbare Stoffe, 
die nicht entfernt oder geschützt werden können, muss 
während der Arbeiten ein Brandposten aufgestellt wer-
den, der über geeignetes Löschgerät verfügt. Decken-, 
Wand- und Bodendurchbrüche, die vom Gefährdungs-
bereich in andere Räume führen, müssen mit nicht 
brennbaren Materialien abgedichtet werden. 

h) Behälter, an denen feuergefährliche Arbeiten durchge-
führt werden, müssen auf ihren Inhalt hin überprüft wer-
den. Haben sie brennbare oder explosionsfähige Stoffe 
enthalten oder ist der frühere Inhalt nicht mehr feststell-
bar, sind die Behälter vor Beginn der feuergefährlichen 
Arbeiten zu reinigen und mit Wasser oder einem flam-
menerstickenden Schutzgas zu füllen. 

i) Sowohl die Ausführenden als auch der Brandposten ha-
ben sich über den Standort des nächsten Brandmelders 
und Telefons sowie über die Notrufnummer zu informie-
ren. Geeignetes und funktionsfähiges Löschgerät ist be-
reitzustellen. 

j) Muss die Brandmeldeanlage an der Stelle der feuerge-
fährlichen Arbeit außer Funktion gesetzt werden, um 
Fehlalarme zu vermeiden, so muss das in der Brand-
meldezentrale entsprechend gekennzeichnet, der Brand-
schutzbeauftragte informiert und es müssen ggf. geeig-
nete Ersatzmaßnahmen getroffen werden. Die Feuer-
wehr als auch der Feuerversicherer vom Auftraggeber/ 
Versicherungsnehmer sind davon in Kenntnis zu setzen. 
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2. Maßnahmen während der Heißarbeiten 

a) Während der Durchführung der feuergefährlichen Arbei-
ten ist die Arbeitsstelle, ihre nähere Umgebung und alle 
Bereiche, in die Schweiß-, Schneid- und Schleifperlen 
und Funken oder heiße Gase und Wärme leitende Metal-
le eindringen könnten, laufend zu kontrollieren. Gegebe-
nenfalls müssen durch Wärmeleitung oder Wärme-
strömung gefährdete Bauteile mit Wasser gekühlt werden. 

b) Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen und die 
Feuerwehr zu alarmieren; es sind unverzüglich Lösch-
maßnahmen einzuleiten. 

3. Maßnahmen nach Abschluss der Arbeiten 

Es ist notwendig, die Umgebung der Arbeitsstelle einschließ-
lich der benachbarten Räume sorgfältig auf Brandgeruch, 
verdächtige Erwärmung, Glimmstellen und Brandnester zu 
kontrollieren. Die Kontrolle muss in kurzen Abständen über 
mehrere Stunden hinaus stattfinden. Sie ist so lange durch-
zuführen, bis die Entstehung eines Brands ausgeschlossen 
werden kann. Erst dann darf der Gefahrenbereich um die 
Arbeitsstelle wieder eingerichtet werden. 

 
 

§ 8 Brennbare Produkte und Stoffe 

In Betriebsräumen mit Arbeitsstätten ist die Aufbewahrung 
von brennbaren Produkten und Stoffen sowie von leicht ent-
flammbarem Verpackungsmaterial auf den jeweiligen Tages-
bedarf zu begrenzen. Für größere Mengen sind eigene, bau-
lich oder räumlich abgetrennte Räume bzw. Lagerbereiche 
vorzuhalten. Bei einer Lagerung von brennbaren Materialien 
im Freien ist zwischen Gebäuden und Freilager ein Mindest-
abstand von 5 Metern einzuhalten. 

 
 

§ 9 Brennbare Abfälle 

1. Brennbare Abfälle sind nach Betriebsschluss oder bei 
Schichtwechsel aus den Betriebsräumen zu entfernen. Ihre 
Lagerung hat in feuerbeständig abgetrennten Räumen 
(F90)* mit mindestens feuerhemmenden, selbstschließenden 
Abschlüssen (T30)* oder im Freien zu erfolgen. Der Abstand 
zwischen Gebäuden und Abfallbehältern beträgt mindestens 
5 Meter. Außerhalb der Betriebs- und Öffnungszeiten sind 
die Abfallbehälter bzw. -bereiche im Freien zu verschließen 
und gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. 

2. Mit Ölen, Fetten oder brennbaren Flüssigkeiten getränkte 
Putzlappen u. Ä. dürfen nur in separaten, nicht brennbaren 
Behältern mit dicht schließendem Deckel sowie getrennt von 
anderen brennbaren Abfällen aufbewahrt werden. 

3. Arbeitsplätze und sonstige Betriebsräume sind regelmäßig 
zu reinigen. Insbesondere Staubablagerungen und Ablage-
rungen in Lüftungsleitungen, Absauganlagen, Farb- und La-
ckieranlagen sind ebenfalls regelmäßig zu beseitigen. 

 
 

§ 10 Abstellen von Kraftfahrzeugen 

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen einschließlich kraftstoff- 
und gasbetriebener Gabelstapler innerhalb von Betriebs- und 
Lagerräumen ist im Allgemeinen nicht zulässig. Ausnahmen 
sind im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren möglich 
und erfordern weitergehende Sicherheitsvorkehrungen. Ins-
besondere sind die Stellflächen und ein allseitiger Freiraum 
von mindestens 5 Metern von jeglichen brennbaren Materia-
lien und Gegenständen freizuhalten. Für die Ladestationen 
von elektrisch betriebenen Gabelstaplern gelten hinsichtlich 
der angrenzenden Freiflächen die gleichen Anforderungen. 

 
 

§ 11 Kontrolle und Sicherung 

1. Die Betriebsstätte und das Grundstück sind insbesondere 
außerhalb der Betriebs- und Öffnungszeiten gegen den Zutritt 
unbefugter Personen zu sichern. Neben geeignet verschlos-
senen Türen, Toren und Fenstern gehören dazu eine intakte 

                                                                  
* Hinweise zu den Feuerwiderstandsklassen siehe letzte Seite 

Grundstückseinfriedung, der Verschluss von Zugängen und  
-fahrten sowie die Ausleuchtung des Betriebsgeländes. 

2. Auf dem Versicherungsgrundstück gelegene Hydranten, 
Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen sowie die Flucht- 
und Rettungswege sind stets von Fahrzeugen, Gegen-
ständen oder Einbauten freizuhalten. 

3. Nach Betriebsschluss sind die Betriebsräume durch eine 
dafür verantwortliche Person in Bezug auf die Einhaltung der 
vorgenannten Punkte zu kontrollieren. 

 
 

§ 12 Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe 

Zusätzlich gilt für alle Beherbergungs- und Gastronomie-
betriebe: 

1. Wandverkleidungen und ständige Dekorationen müssen aus 
mindestens schwer entflammbaren Materialien (Klasse B1 
gemäß DIN 4102-1) bestehen. 

2. Abstell- und Lagerräume, auch Dachböden und Keller, in 
denen brennbare Stoffe lagern, sind gegen Betreten durch 
Unbefugte zu sichern und regelmäßig zu entrümpeln. In die-
sen Räumen und an ihren Zugangstüren sind Schilder etwa 
folgenden Wortlauts anzubringen: „Rauchen, offenes Licht 
und Umgang mit Feuer verboten". 

3. Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender Zahl aufzu-
stellen. Sie sind nur in doppelwandigen Metallbehältern mit 
selbstschließendem Metalldeckel zu entleeren. Brennbare 
Sammelbehälter sowie gläserne oder keramische Behälter, 
ferner in Schanktische eingebaute Behälter, auch wenn sie 
mit Blech ausgeschlagen sind, sind für das Sammeln von 
Glut- und Ascheresten unzulässig. 

4. Nach Betriebsschluss sind alle brennbaren Abfallbehälter 
aus den Gasträumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit si-
cherem Abstand von Gebäuden oder in feuerbeständig ab-
getrennten Räumen zu lagern. 

5. Heiz-, Koch- und Wärmegeräte sind nur nach der jeweiligen 
Bedienungsanweisung zu benutzen und nach Gebrauch 
oder nach Betriebsschluss so außer Betrieb zu setzen, dass 
eine Brandgefahr ausgeschlossen wird. 

6. Mit Siedefettgeräten (Friteusen) ist sachgemäß umzugehen, 
das heißt z. B., dass kein nasses Bratgut in heißes Siedefett 
eingesetzt werden darf. 

Stark braun verfärbtes Fett ist auszuwechseln. Schlammab-
setzungen auf dem Boden und an den Heizwedeln sind rest-
los zu entfernen. Das dabei anfallende unbrauchbare Fett 
und die zum Reinigen gebrauchten Lappen dürfen nur kurz-
zeitig in nichtbrennbaren Behältern mit Deckel aufbewahrt 
werden und sind nach Betriebsschluss aus dem Gebäude zu 
entfernen. 

7. Lüftungs- und Abzugsanlagen für den Küchenbetrieb müs-
sen einschließlich ihrer Abzugsleitungen aus nichtbrennba-
ren Materialien bestehen. Diese Anlagen sind nur mit nicht-
brennbaren Filtern zu betreiben und regelmäßig im vollstän-
digen Umfang zu reinigen. 

 
 

§ 13 Holz bearbeitende und verarbeitende Betriebe 

Zusätzlich gilt für alle Holz bearbeitenden und verarbeiten-
den Betriebe: 

1. Stäube und Späne, die bei Arbeitsvorgängen anfallen, sind 
abzusaugen und separat zu lagern. Die fest verlegten  
Förderleitungen für die Staub- und Späneabsaugung müs-
sen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A gemäß 
DIN 4102-1) bestehen. Flexible Förderleitungen, die zwi-
schen Maschinen und Sammel- bzw. Hauptleitung zulässig 
sind, müssen aus mindestens schwer entflammbaren Bau-
stoffen (Klasse B1 gemäß DIN 4102-1) bestehen. Zur Ver-
meidung von Ablagerungen in den Förderleitungen sind fol-
gende Mindestluftgeschwindigkeiten in den Förderleitungen 
einzuhalten: 

a) Schleifstaub ≥ 10 m/s 

b) trockene Späne ≥ 15 m/s 

c) feuchte Späne ≥ 20 m/s 
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2. Bei der Führung von Förderleitungen durch Brand- oder 
Komplextrennwände, feuerbeständige Geschossdecken und 
Wände ist der Einbau von bauaufsichtlich zugelassenen 
Feuerschutzabschlüssen mit einer Ansteuerung über Fun-
kenmelder vorzusehen. Der Einsatz von Brandschutzklappen 
(K90)* aus dem Bereich der Lüftungsanlagen ist nicht geeig-
net und somit unzulässig. Geeignete Maßnahmen gegen ei-
ne Brandübertragung wären z. B. Funkenlöschanlagen und 
Schnellschlussschieber. Die Kopplung der Auslösemecha-
nismen mit der Fördereinrichtung zwecks sofortiger Abschal-
tung der Ventilatoren wird empfohlen. 

3. Die Filteranlagen, Abscheider, Spänesilos und -bunker sind 
im Freien mit einem Mindestabstand von 5 Metern vor Au-
ßenwänden aus nichtbrennbaren Baustoffen und von 
10 Metern vor Außenwänden aus brennbaren Baustoffen 
bzw. großflächigen Verglasungen zu errichten. Bei einer An-
ordnung direkt an oder innerhalb von Gebäuden ist eine bau-
liche Abschottung mit feuerbeständigen Wänden und De-
cken (F90)* sowie mit mindestens feuerhemmenden, selbst-
schließenden Abschlüssen (T30)* erforderlich. 

                                                                  
* Hinweise zu den Feuerwiderstandsklassen: 

F90 = Das Bauteil erfüllt im Brandfall mindestens 90 Minuten 
seine Funktion. 

K90 = Die Brandschutzklappe erfüllt im Brandfall mindestens 
90 Minuten seine Funktion. 

T30 = Der Feuerschutzabschluss erfüllt im Brandfall mindes-
tens 30 Minuten seine Funktion. 

T90 = Der Feuerschutzabschluss erfüllt im Brandfall mindes-
tens 90 Minuten seine Funktion. 

4. Bei der Lagerung und Verarbeitung von brennbaren Flüssig-
keiten, Lösungsmitteln, Beschichtungsstoffen und Klebstof-
fen mit brennbaren Lösungsmitteln sind die geltenden 
Sicherheitsvorschriften und die Angaben in den Sicherheits-
datenblättern zu beachten. 

5. Die Menge an feuergefährlichen Betriebs- und Hilfsstoffen ist 
in den Fertigungs- und Werkstattbereichen auf den jeweili-
gen Tagesbedarf zu begrenzen. Darüber hinaus gehende 
Mengen sind in feuerbeständig abgetrennten (F90)* und be-
lüfteten Räumen (Farb- und Lacklager) mit mindestens 
feuerhemmenden, selbstschließenden Abschlüssen (T30)* 
aufzubewahren. Bezüglich der Anordnung von Farb- und La-
ckierkabinen gelten die gleichen Anforderungen. 

6. Die elektrischen Anlagen sind nach DIN VDE 0100-482 aus-
zuführen. Elektrische Betriebsmittel müssen der Schutzart IP 
5X entsprechen und Leuchten müssen mit FF bzw. D ge-
kennzeichnet sein. Bei Vorhandensein explosionsgefährde-
ter Bereiche gilt die Umsetzung der DIN VDE 0165. 
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Verbraucherinformation 
zur Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung 

 
I. Allgemeines 

 
1. Identität des Versicherers 

Name, Rechtsform, ladungsfähige Anschrift: 

Rhion Versicherung AG, RheinLandplatz, 
41460 Neuss, 
vertreten durch die Vorstände:  
Christoph Buchbender, Dr. Lothar Horbach, Udo Klanten, 
Andreas Schwarz; 
Aufsichtsratsvorsitzender: Wilhelm Ferdinand Thywissen. 

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Neuss, HRB 13420. 
 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / 

zuständige Aufsichtsbehörde 

Hauptgeschäftstätigkeit: 

Die Rhion Versicherung AG gehört zur RheinLand Ver-
sicherungsgruppe und betreibt die Kraftfahrzeug-, Haft-
pflicht-, Sach- und Unfallversicherung. 

Aufsichtsbehörde: 

Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 
 
3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich 
nach vorliegendem Antrag aus den hierfür maßgebenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, sowie ggf. Be-
sonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen, Klauseln, 
Pauschaldeklarationen und Sicherungsrichtlinien sowie 
den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Unterlagen ent-
halten auch Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und 
Erfüllung der Leistung. 
 
 
4. Gesamtpreis der Versicherung 

Der konkrete Gesamtpreis (Beitrag) zur Versicherung ist 
im Angebot bzw. Antrag detailliert ausgewiesen. 
 
 
5. Zusätzliche Kosten 

Besondere Gebühren und Kosten werden, mit Ausnahme 
der in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ge-
nannten, nicht erhoben. 
 
 
6. Beitragszahlung 

Grundsätze: 

Die Grundsätze der Beitragszahlung sind in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen beschrieben. 

Die Folgebeiträge sind jeweils am Ersten des Monats 
fällig, in dem die neue Versicherungsperiode beginnt. Bei 
Vereinbarung von Ratenzahlungen sind diese am Ersten 
des jeweiligen Monats zu zahlen, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde. 

Für monatliche Zahlungsweise ist die Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandates Voraussetzung. Ist monatliche 
Zahlungsweise vereinbart und entfällt das SEPA-Last-
schriftmandat oder kann eine Abbuchung nicht durchge-
führt werden, so wird auf vierteljährliche Zahlungsweise 
umgestellt. 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 
gilt Folgendes: 

Sie ermächtigen uns widerruflich, die zu entrichtenden 
Versicherungsbeiträge zu Lasten des von Ihnen genannten 
Kontos mittels Einziehungsauftrag (Lastschrift) einzuzie-
hen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Kosten aus dem Wider-
spruch gegen eine berechtigte Abbuchung oder Rücklast-
schrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu 
Ihren Lasten. 

Sie können innerhalb von acht Wochen – beginnend mit 
dem Belastungsdatum – die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
7. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 

Informationen 

Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Ange-
botsinformationen bzgl. der Bedingungen, Bestimmungen 
und Beiträge ist auf zwei Monate befristet, sofern nicht im 
Angebot ein anderer Zeitraum benannt ist. 
 
 

8. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit 
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 

Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr be-
ginnt die Frist jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten 
gemäß § 312 i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in Verbindung mit Artikel 246 c des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 
Rhion Versicherung AG, RheinLandplatz, 
41460 Neuss; Telefax 02131 6099-13300, 
E-Mail betrieb@rhion.de 
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Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträ-
ge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehal-
ten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie 
folgt errechnet: 

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestan-
den hat, multipliziert mit 
• 1/360 des jährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
• 1/180 des halbjährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
• 1/90 des vierteljährlichen Gesamtbeitrags bzw. 
• 1/30 des monatlichen Gesamtbeitrags. 

Den Gesamtbeitrag finden Sie im Block „Beitragsberech-
nung“. Die von Ihnen gewünschte Zahlungsweise wurde 
unter der Überschrift „Versicherungsdauer und Zahlwei-
se“ vermerkt. 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezoge-
ne Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 VVG wirksam 
ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungs-
vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebun-
den. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er 
einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und 
eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem 
Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe 
darf weder vereinbart noch verlangt werden. 

Besondere Hinweise 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsver-
trägen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 

Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprüng-
licher Vertrag weiter. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 

9. Zustandekommen des Vertrages / Vertragsbeginn / 
Antragsbindefrist 

Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungs-
scheins beim Versicherungsnehmer zustande. Der Versi-
cherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer 

den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach 
Ablauf der Widerspruchsfrist zahlt. 

An Ihren Antrag sind Sie einen Monat gebunden. 
 
 

10. Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung 

Versicherungsverträge von ein- und mehrjähriger Dauer 
verlängern sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, 
wenn eine Kündigung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf einem der 
beiden Vertragspartner zugegangen ist. 
 
 

11. Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages 

Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr 
als drei Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende 
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten seitens des Ver-
sicherungsnehmers gekündigt werden. 

Eine Kündigung des Vertrages ist nur dann rechtswirk-
sam, wenn sie innerhalb der jeweils vorgeschriebenen 
Frist beim Versicherer eingetroffen ist. 

Weitere Möglichkeiten der Vertragsbeendigung enthalten 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
 

12. Gerichtsstand / Anwendbares Recht 

Gerichtsstand: 

Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag ergeben sich aus den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen. 

Anwendbares Recht: 

Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
 
 

13. Vertragssprache 

Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
 

14. Schlichtung / Beschwerde 

Die Rhion Versicherung AG ist Mitglied im Verein  
„Versicherungsombudsmann e.V.“. Bei Meinungsverschie-
denheiten im Zusammenhang mit dem Versicherungsver-
trag besteht somit die Möglichkeit des Streitschlichtungs-
verfahrens vor dem Ombudsmann, sofern der Versiche-
rungsvertrag von Ihnen als natürliche Person abgeschlos-
sen wurde und weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist: 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de). 

Weiterhin können Sie eine Beschwerde an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn (www.bafin.de), richten. 

Unabhängig hiervon können Sie den Rechtsweg nutzen. 
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II. Wichtige Hinweise zur Erhaltung des Versicherungsschutzes 
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

Wer diese Hinweise nicht beachtet, läuft Gefahr, seinen Versicherungsschutz zu verlieren! 

 
Obliegenheiten vor Vertragsabschluss – Vorvertragliche 
Anzeigepflichten 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß 
prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die dort gestell-
ten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie 
nur geringe Bedeutung beimessen. 

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungs-
vermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmit-
telbar gegenüber der Rhion Versicherung AG, RheinLand-
platz, 41460 Neuss, in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige An-
gaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachste-
henden Information entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflich-
tet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, 
nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Text-
form nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorver-
tragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können 
wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässig-
keit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn 
Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angege-
bene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-

cherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, 
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, 
welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 
 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 
unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung 
hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte 
haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträg-
lich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist 
nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfäl-
le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine 
andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige-
pflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Aus-
übung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist 
zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellver-
treter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 

Im Übrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen 
in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 


